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Sitz der Verwaltungsgemeinschaft „Pleißenaue“: Breite Straße 2 in 04617 Treben
Telefon-Nummern:
Zentrale	 034343 703 -   0
Vorsitzende/Kämmerei 	  034343 703 - 12
Bauamtsleiter	 034343 703 - 13
Hauptamt/Personal	 034343 703 - 16
Ordnungsamt/Straßenwesen	 034343 703 - 17
Grundsteuer (Steueramt)	 034343 703 - 24
Kassenverwaltung/Friedhofsverwaltung	 034343 703 - 14
Kasse 	 034343 703 - 23
Einwohnermeldeamt	 034343 703 - 15
Bauverwaltung/Liegenschaften	 034343 703 - 19
Wohnungsverwaltung/Bauverwaltung	 034343 703 - 26
Fax	 034343 703 - 27
E-Mail: info@vg-pleissenaue.de

Öffnungszeiten der VG „Pleißenaue”
Mo, Mi, Do	 09:00 – 11:30 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Dienstag	 09:00 – 11:30 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Freitag	 geschlossen

Öffnungszeiten Einwohnermeldeamt
Montag	 08:00 – 12:00 Uhr	
Dienstag	 10:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
Mittwoch	 geschlossen
Donnerstag	 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag	 geschlossen

Schiedsstelle der VG „Pleißenaue”
Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an 
Frau Treudler	 034343 52994 oder
Frau Schumann	 0173 5617687

Sprechtag des Kobb
jeden 2. und 4. Dienstag, von 15:00 bis 17:00 Uhr,
in 04617 Treben, Breite Straße 2, Tel. 034343 55961

Sprechzeit des Revierförsters
Dienstag, von 16:00 bis 18:00 Uhr, in 04617 Treben,
Breite Straße 2. In dringenden Fällen erreichen Sie
Herrn Anders unter 0172 3480425.

Gemeinde Fockendorf
Dienstag, von 15:00 bis 18:00 Uhr 
Telefon/Fax: 034343 51917
Sprechzeiten des Bürgermeisters
Dienstag, von 16:00 bis 18:00 Uhr

Gemeinde Gerstenberg
Sprechzeiten des Bürgermeisters
Dienstag, von 16:00 bis 18:00 Uhr
Telefon: 03447 832190 • Fax: 03447 861969
oder 0160 4428174

Gemeinde Haselbach
Sprechzeiten des Bürgermeisters
Dienstag, von 16:00 bis 18:00 Uhr
Telefon: 034343 51326 • Fax: 034343 52565

Gemeinde Treben
Sprechzeiten des Bürgermeisters
Dienstag, von 15:30 bis 17:00 Uhr
Öffnungszeiten der Bibliothek
Dienstag, von 14:00 bis 16:00 Uhr

Gemeinde Windischleuba
Sprechzeiten des Bürgermeisters
Dienstag, von 16:00 bis 18:00 Uhr
Telefon: 03447 836250 • Fax: 03447 899590

Bereitschaft Bauhof Windischleuba
Montag bis Donnerstag	 06:00 – 15:00 Uhr
Freitag			   06:00 – 12:00 Uhr
zu erreichen über	 03447 836215-16
oder			   0172 3623803

Geschäftszeiten der Gemeinden

Die Bürgermeister der Gemeinden gratulieren ganz herzlich allen Jubilaren im Monat November zum Geburtstag,  
ganz besonders den nachfolgend genannten:

in Fockendorf:
am 02.11.	 Frau Helga Schimmelpfennig zum 80.
in Gerstenberg OT Pöschwitz:
am 13.11.	 Herrn Klaus Borowy zum 75.
in Haselbach:
am 02.11.	 Frau Eveline Herfurth zum 70.
am 06.11.	 Frau Heidrun Pilz zum 70.
am 22.11.	 Frau Elfriede Wilde zum 75.
in Treben:
am 14.11.	 Herrn Manfred Rohne zum 80.
am 26.11.	 Frau Rosemarie Garreis zum 80.
in Lehma: 
am 22.11. 	 Herrn Günter Haag zum 80.
in Plottendorf:
am 19.11.	 Frau Iris Gola zum 90.
am 27.11.	 Herrn Vinzens Lothar Matzeizik zum 70.

in Primmelwitz:
am 10.11.	 Frau Heidemarie Müller zum 75.
in Trebanz: 
am 17.11.	 Frau Erika Köbernik zum 80.
in Windischleuba:
am 11.11.	 Frau Helga Kops zum 70.
am 23.11.	 Herrn Werner Wotruba zum 75.
in Borgishain: 
am 23.11.	 Frau Margret Bachmann zum 80.
am 23.11.	 Herrn Jürgen Fischer zum 70.
in Pähnitz:
am 06.11.	 Frau Ingrid Kunze zum 70.
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Entsorgungstermine 2019

Gemeinde Treben
Hausmüll
Tour 11 Alle Ortsteile – Treben, Lehma, Plottendorf, Primmelwitz, 

Serbitz, Trebanz, Trebanz – Am Bahnhof
08.11.2019 22.11.2019

Blaue Tonne
Tour   2 Treben, Plottendorf, Primmelwitz, Serbitz 19.11.2019
Tour   7 Lehma, Trebanz 26.11.2019
Tour 20 Trebanz – Am Bahnhof 15.11.2019
Gelber Sack
Tour   8 Treben, Plottendorf, Primmelwitz, 

Serbitz, Trebanz – Am Bahnhof
14.11.2019

Tour 20 Lehma, Trebanz 01.11.2019 29.11.2019
Biotonne
Tour 10 Lehma, Trebanz 06.11.2019 20.11.2019
Tour 13 Treben, Plottendorf, Primmelwitz, 

Serbitz, Trebanz – Am Bahnhof
08.11.2019 22.11.2019

Gemeinde Windischleuba
Hausmüll 
Tour   7 Bocka, Pöppschen 01.11.2019 15.11.2019 29.11.2019
Tour 11 Zschaschelwitz 08.11.2019 22.11.2019
Tour 12 Remsa, Schelchwitz 11.11.2019 25.11.2019
Tour 14 Windischleuba und Gewerbegebiet, Windischleuba – 

Siedlung am Schafteich, Borgishain, Pähnitz 
11.11.2019 25.11.2019

Blaue Tonne
Tour   7 Zschaschelwitz 26.11.2019
Tour 19 Remsa, Schelchwitz 14.11.2019
Tour 20 Windischleuba und Gewerbegebiet, Windischleuba – Siedlung 

am Schafteich, Bocka, Pähnitz, Borgishain, Pöppschen
15.11.2019

Gelber Sack
Tour   8 Zschaschelwitz 14.11.2019
Tour 18 Windischleuba und Gewerbegebiet, Windischleuba – 

Siedlung am Schafteich, Bocka, Borgishain, Pöppschen, 
Pähnitz, Remsa, Schelchwitz

04.11.2019 28.11.2019

Biotonne
Tour   5 Remsa, Schelchwitz 01.11.2019 15.11.2019 29.11.2019
Tour 13 Windischleuba und Gewerbegebiet, Windischleuba – Sied-

lung am Schafteich, Bocka, Borgishain, Pähnitz, Pöppschen, 
Zschaschelwitz 

08.11.2019 22.11.2019

Gemeinde Fockendorf/Pahna
Hausmüll (11)	 08.11. | 22.11.  
Biotonne (13)	 08.11. | 22.11. 
Blaue Tonne (20)	 15.11.
Gelber Sack (8)	 14.11.

Gemeinde Gerstenberg/Pöschwitz
Hausmüll (11)	 08.11. | 22.11. 
Biotonne (13)	 08.11. | 22.11. 
Blaue Tonne (7)	 26.11. 
Gelber Sack (20)	 01.11. | 29.11.

Gemeinde Haselbach
Hausmüll (11)	 08.11. | 22.11. 
Biotonne (13)	 08.11. | 22.11. 
Blaue Tonne (20)	 15.11. 
Gelber Sack (8)	 14.11.

Das Schadstoffmobil kommt am Freitag, dem 8. November 2019 in die Orte der VG „Pleißenaue“
Jeder Bürger hat die Möglichkeit, seine Sonderabfälle an jeden nachfolgend aufge-
führten Schadstoffmobilplatz zu bringen und damit umweltfreundlich zu entsorgen: 
In der Zeit von	10:00 – 11:00 Uhr nach Windischleuba OT Borgishain (Bauhof)
	 12:40 – 13:10 Uhr nach Gerstenberg, Zufahrt zur Festwiese/Luckaer Str.
	 13:30 – 14:00 Uhr nach Fockendorf, Am Wustenberg
	 14:20 – 14:50 Uhr nach Treben, Breite Straße (Rittergut)
	 15:10 – 15:40 Uhr nach Haselbach, Birkenring

Welche Schadstoffe ent-
sorgt werden können, 
entnehmen Sie bitte dem 
Entsorgungskalender des 
Abfallwirtschafts-
betriebes.
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– Amtlicher Teil – 

VG „Pleißenaue“

Bekanntmachung
Planfeststellungsverfahren für das Vorhaben 
„Neubau B 7, Verlegung nördlich Frohburg“

Handelnd in Bundesauftragsverwaltung hat der Freistaat 
Sachsen, vertreten durch die DEGES Deutsche Einheit 
Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH für das o. g. Bau-
vorhaben die Durchführung des Planfeststellungsverfah-
rens beantragt. 
Die Straßenbauverwaltungen der Freistaaten Thüringen 
und Sachsen planen die verkehrsgerechte Erweiterung 
bzw. Verlegung der B 7 zwischen Altenburg und Froh-
burg in mehreren Teilabschnitten.
Gegenstand des beantragten Bauvorhabens ist die Ver-
legung der B 7 auf dem Gebiet des Freistaates Sachsen 
zwischen der Landesgrenze zu Thüringen und dem An-
schluss an die Maßnahme „Neubau der BAB A 72 Chem-
nitz – Leipzig, Abschnitt 3.2 Frohburg – Borna, Anschluss-
stelle Frohburg“.
Die geplante Ausbaustrecke umfasst im Bereich des Frei-
staates Sachsen eine Länge von 6,333 km.
Die Baustrecke der B 7 befindet sich in der Stadt Froh-
burg (Gemarkungen Eschefeld und Benndorf). Land-
schaftspflegerische Maßnahmen sind auch außerhalb des 
Stadtgebietes Frohburg (Gemarkungen Kohren, Linda) in 
der Stadt Geithain (Gemarkung Syhra), der Stadt Böh-
len (Gemarkung Zehmen), der Stadt Borna (Gemarkung 
Wyhra) sowie auf dem Gebiet der Gemeinde Wermsdorf 
(Landkreis Nordsachsen, Gemarkung Wermsdorf) vorge-
sehen.
Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Die 
UVP-Pflicht ergibt sich aus § 7 Abs. 3 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), da es sich 
um ein Neubauvorhaben handelt, der Vorhabenträger 
die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
beantragt und die Landesdirektion Sachsen das Entfallen 
einer Vorprüfung der Umweltverträglichkeit als zweck-
mäßig erachtet.
Der Vorhabenträger hat die entscheidungserheblichen 
Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorha-
bens vorgelegt, die Bestandteil der nachfolgend aufge-
führten Auslegungsunterlagen sind:

Unter-
lage Nr. Bezeichnung der Unterlage

Teil A Vorhabensbeschreibung
1 Erläuterungsbericht mit Anlagen
Teil B Planteil
2 Übersichtskarte
3 Übersichtslageplan

4 Übersichtshöhenplan
5 Lagepläne
6 Höhenpläne
8 Lagepläne der Entwässerungsmaßnahmen 
9
9.1
9.2
9.3
9.4

Landschaftspflegerische Maßnahmen
Maßnahmenübersichtspläne 
Maßnahmenlagepläne 
Maßnahmenblätter
Tabellarische Gegenüberstellung von Ein-
griff und Kompensation

10
10.1
10.2

Grunderwerb
Grunderwerbsplan
Grunderwerbsverzeichnis

11 Regelungsverzeichnis
12 Widmung, Umstufung, Einziehung
Teil C Untersuchungen, weitere Pläne, Skizzen
14
 

Straßenquerschnitt
Ermittlung der Belastungsklassen und des 
Befestigungsaufbaus
Regelquerschnitte

15 Bauwerksskizzen 
17 Immissionstechnische Untersuchungen
18 Wassertechnische Untersuchungen
19
19.0
19.1
19.2
19.2.1
19.2.2
19.3.2

Umweltfachliche Untersuchungen
Textteil LBP
Bestand- und Konflikte
NATURA 2000-Verträglichkeitsprüfung
FFH-VP Wyhraaue u. Frohburger Streitwald
SPA-VO Eschefelder Teiche
Artenschutzfachbeitrag

20 Geotechnischer Bericht
D Nachweise
21 Sonstige Gutachten
21.1 Hydraulische Berechnung Wyhrabrücke
21.2 Gutachten über Tausalzbelastung
22 Verkehrstechnische Untersuchung

Die ausgelegten Planunterlagen enthalten die nach § 16 
Abs. 1 UVPG notwendigen Unterlagen für die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung. Die hiermit eingeleitete Anhö-
rung zu den Planunterlagen (§ 73 Abs. 3 bis 5 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes – VwVfG) stellt zugleich 
die Beteiligung der Öffentlichkeit zu den Umweltauswir-
kungen nach § 18 Abs. 1 UVPG dar.
Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der 
Zeit vom 4. November bis 3. Dezember 2019 in der 
Verwaltungsgemeinschaft „Pleißenaue“, Bauamt, Breite 
Straße 2, 04617 Treben während der Dienststunden 
Mo., Mi., Do.	 09:00 – 11:30 Uhr | 13:00 – 15:00 Uhr
Dienstag	 09:00 – 11:30 Uhr | 13:00 – 18:00 Uhr
Freitag	 09:00 – 11:30 Uhr 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
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Die Bekanntmachung ist einschließlich der auszule-
genden Planunterlagen während des oben genannten 
Zeitraums auch auf der Internetseite der Landesdirek-
tion Sachsen unter http://www.lds.sachsen.de/bekannt-
machung unter der Rubrik Bundesstraßen einsehbar. 
Maßgeblich ist der Inhalt der ausgelegten Unterlagen  
(§ 20 Abs. 2 S. 2 UVPG, § 27a Abs. 1 Satz 4 VwVfG).
Der Inhalt der vorliegenden Bekanntmachung nach § 19 
Abs. 1 UVPG und der nach § 19 Abs. 2 UVPG auszule-
genden Unterlagen werden außerdem im UVP-Portal 
unter https://uvp-verbunde.de/ zugänglich gemacht. 
Das UVP-Portal entspricht den Anforderungen des § 27a 
VwVfG.
Darüber hinaus sind die entscheidungserheblichen Un-
terlagen gemäß den Bestimmungen des Sächsischen 
Umweltinformationsgesetzes auf Antrag in der Lan-
desdirektion Sachsen, Referat 32L, Braustraße 2, 04107 
Leipzig zugänglich.
1. Jeder kann bis spätestens einem Monat nach Ab-
lauf der Auslegungsfrist, das ist bis zum 3. Januar 2020, 
schriftlich bei der Landesdirektion Sachsen (Postfachan-
schrift: Landesdirektion Sachsen, 09105 Chemnitz) sowie 
bei der Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig, 
Braustraße 2, 04017 Leipzig oder bei der Verwaltungs-
gemeinschaft „Pleißenaue“, Breite Straße 2, 04617 Tre-
ben, Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur 
Niederschrift erheben bzw. sich äußern. Die Einwendung 
muss den geltend gemachten Belang und das Maß seiner 
Beeinträchtigung erkennen lassen. 
Nach Ablauf dieser Frist sind für das Verfahren über die 
Zulässigkeit des Vorhabens alle Äußerungen, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, aus-
geschlossen, § 21 Abs. 4 S. 1 UVPG. Die Äußerungsfrist 
gilt auch für solche Einwendungen, die sich nicht auf die 
Umweltauswirkungen des Vorhabens beziehen, § 21 
Abs. 5 UVPG. 
Bei Einwendungen bzw. Äußerungen, die von mehr als 
50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder 
in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht 
werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer 
Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Na-
men, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unter-
zeichner zu bezeichnen. Anderenfalls können diese Einwen-
dungen unberücksichtigt bleiben (§ 17 Abs. 2 VwVfG).
2. Vereinigungen, die aufgrund einer Anerkennung nach 
anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe 
nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen den Plan-
feststellungsbeschluss einzulegen, werden hiermit ent-
sprechend von der Auslegung des Plans benachrichtigt. 
Sie können innerhalb der in der Nr. 1 genannten Frist Stel-
lungnahmen zu dem Plan abgeben bzw. sich äußern.
3. Die Planfeststellungsbehörde kann auf eine Erörte-
rung der rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen und 
Einwendungen verzichten (§ 17a Nr. 1 des Bundesfern-
straßengesetzes - FStrG). Nach § 18 Abs. 1 S. 4 UVPG in 

Verbindung mit § 73 Abs. 6 VwVfG ist für Äußerungen 
nach § 21 UVPG ein Erörterungstermin durchzuführen.
Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich 
bekannt gemacht.
Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen 
erhoben, Äußerungen vorgebracht oder Stellungnahmen 
abgegeben haben, von dem Termin gesondert benach-
richtigt. Bei gleichförmigen Einwendungen gilt diese Re-
gelung für den Vertreter (§ 17 VwVfG in Verbindung mit 
§ 1 Satz 1 SächsVwVfZG). 
Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so 
können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden. 
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist mög-
lich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Voll-
macht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungs-
behörde zu geben ist. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in 
dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 
werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des 
Erörterungstermins beendet.
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.
4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung 
von Einwendungen oder Abgabe von Stellungnahmen, 
Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestel-
lung entstehende Kosten werden nicht erstattet.
5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der 
Planfeststellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, 
werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem 
gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt.
6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird 
nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die 
Planfeststellungsbehörde (Landesdirektion Sachsen) 
entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfest-
stellungsbeschluss) an die Einwender und diejenigen, die 
eine Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öf-
fentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr 
als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.
7. Vom Beginn der Auslegung des Planes treten die An-
baubeschränkungen nach § 9 FStrG und die Verände-
rungssperre nach § 9a FStrG in Kraft. Darüber hinaus 
steht ab diesem Zeitpunkt dem Träger der Straßenbau-
last ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flä-
chen zu (§ 9a Abs. 6 FStrG). 
8. Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hinge-
wiesen, dass
a)	die für das Verfahren und für die Entscheidung über 

die Zulässigkeit des Vorhabens die Landesdirektion 
Sachsen die zuständige Behörde ist,

b)	über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfest-
stellungsbeschluss entschieden wird.

c)	weitere relevante Informationen zu dem Planfest-
stellungsverfahren bei der Landesdirektion Sachsen, 
Dienststelle Leipzig erhältlich sind und bei ihr Äuße-
rungen und Fragen bis einschließlich 5. November 
2019 eingereicht werden können. ►
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Fockendorf

Datenschutzhinweise gemäß Artikel 13 und 14  
der Datenschutz-Grundverordnung 

Bei der Abgabe von Stellungnahmen und Äußerungen 
oder der Erhebung von Einwendungen stellen Sie der 
Landesdirektion Sachsen Personen bezogene Daten zur 
Verfügung. Die Landesdirektion Sachsen erhebt solche 
Daten auch bei Meldebehörden, Grundbuchämtern und 
im Handelsregister. Diese Daten werden von der Landes-
direktion Sachsen in Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß den 
geltenden Bestimmungen zum Datenschutz verarbeitet. 
Die Daten werden dem Vorhabenträger übermittelt. Die 
entsprechenden datenschutzrechtlichen Informationen 
nach Artikel 13 Abs. 1 und 2 sowie Artikel 14 Abs. 1 und 2 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), insbesondere 
welche Rechte Ihnen diesbezüglich zustehen, erfahren 
Sie unter dem folgenden Link: https://www.lds.sachsen.
de/datenschutz (  Unterlagen  Planfeststellungs-
verfahren Infrastruktur). Der behördliche Datenschutz-
beauftragte der Landesdirektion Sachsen ist wie folgt 
erreichbar: 
Datenschutzbeauftragter der Landesdirektion Sachsen, 
09105 Chemnitz; E-Mail: datenschutz@lds.sachsen.de; 
Telefon: +49 371 532-0.
i. A. der Landesdirektion Sachsen

Hauptsatzung 
21.10.2019

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer 
Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunal- 
ordnung - ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) 
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 
2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10. April 2018 (GVBl. S. 74ff) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Fockendorf in der Sitzung am 08.10.2019 die 
folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1 Name
Die Gemeinde führt den Namen Fockendorf.

§ 2 Dienstsiegel
Das Dienstsiegel (kleines Landessiegel) trägt die Um-
schrift „THÜRINGEN“ im oberen Halbkreis, „Gemeinde 
Fockendorf“ im unteren Halbkreis.

§ 3 Ortsteile
Das Gemeindegebiet gliedert sich in folgende Ortsteile:

1. Fockendorf
2. Pahna

Die räumliche Abgrenzung der Ortsteile ergibt sich aus 
der als Anlage beigefügten Karte, die Bestandteil der 
Hauptsatzung ist.

§ 4 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid
(1) Die Bürger können über Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungskreises der Gemeinde die Durchführung eines 
Bürgerentscheids beantragen (Bürgerbegehren). Nach Zu-
standekommen des Bürgerbegehrens wird die Angelegen-
heit den Bürgern zur Entscheidung vorgelegt, sofern der 
Gemeinderat, sich das Anliegen nicht zu Eigen macht.
(2) Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Ge-
meinderat den Bürgern eine Angelegenheit des eigenen 
Wirkungskreises der Gemeinde zur Entscheidung vorle-
gen (Ratsreferendum). 
(3) Absatz 1 und 2 gelten für Bürgerentscheide in Orts-
teilen einer Gemeinde und in Ortschaften einer Landge-
meinde entsprechend. 
(4) Der erfolgreiche Bürgerentscheid hat die Wirkung 
eines Gemeinderatsbeschlusses der Gemeinde. In dem 
Ortsteil einer Gemeinde oder der Ortschaft einer Land-
gemeinde hat der erfolgreiche Bürgerentscheid die Wir-
kung eines Beschlusses des Ortsteilrates oder des Ort-
schaftsrates.
(5) Das Nähere zur Durchführung von Bürgerbegehren, 
Bürgerentscheid, Ratsbegehren und Ratsreferendum 

Bekanntmachung
In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Ge-
meinde Fockendorf am 08.10.2019 wurden folgende 
Beschlüsse gefasst:
Beschluss-Nr. 10/04/2019
Beschlussfassung auf der Grundlage der Prüfung der Jah-
resrechnung für das Haushaltsjahr 2017 durch den Fach-
dienst Rechnungsprüfung des Landratsamtes Altenbur-
ger Land, dem Bürgermeister und der Verwaltung, die 
Entlastung für das genannte Haushaltsjahr zu erteilen.
- einstimmig beschlossen - 

Beschluss-Nr. 11/04/2019
Beschlussfassung auf der Grundlage der Prüfung der Jah-
resrechnung für das Haushaltsjahr 2018 durch den Fach-
dienst Rechnungsprüfung des Landratsamtes Altenbur-
ger Land, dem Bürgermeister und der Verwaltung, die 
Entlastung für das genannte Haushaltsjahr zu erteilen.
- einstimmig beschlossen - 

Beschluss-Nr. 12/04/2019
Der Gemeinderat Fockendorf hebt den Beschluss 
07/02/2019 auf.
- einstimmig beschlossen - 

Beschluss-Nr. 13/04/2019
Beschlussfassung über die Hauptsatzung des Gemeinde-
rates Fockendorf.
- einstimmig beschlossen - 

Beschluss-Nr. 14/04/2019
Festlegung als Gemeindewahlleiter für die Landtagswahl 
in Thüringen am 27. Oktober 2019: Frau Simone Krosse
- einstimmig beschlossen - 

gez. Jähnig, Bürgermeister
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regelt das Thüringer Gesetz über das Verfahren bei Ein-
wohnerantrag, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 
(ThürEBBG) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 5 Einwohnerversammlung
(1) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich 
eine Einwohnerversammlung ein, um die Einwohner 
über wichtige Gemeindeangelegenheiten, insbesondere 
über Planungen und Vorhaben der Gemeinde, die ihre 
strukturelle Entwicklung unmittelbar und nachhaltig 
beeinflussen oder über Angelegenheiten, die mit erheb-
lichen Auswirkungen für eine Vielzahl von Einwohnern 
verbunden sind, zu unterrichten und diese mit ihnen zu 
erörtern. Der Bürgermeister lädt spätestens eine Woche 
vor der Einwohnerversammlung unter Angabe von Ort, 
Zeit und Tagesordnung in ortsüblicher Weise öffentlich 
zur Einwohnerversammlung ein.
(2) Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Einwoh-
nerversammlung. Er hat im Rahmen der Erörterung den 
Einwohnern in ausreichendem Umfang Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben. Soweit dies erforderlich ist, kann 
der Bürgermeister zum Zweck der umfassenden Unter-
richtung Gemeindebedienstete und Sachverständige 
hinzuziehen.
(3) Die Einwohner können Anfragen in wichtigen Ge-
meindeangelegenheiten, die nicht von der Tagesordnung 
der Einwohnerversammlung erfasst sind, bis spätestens 
zwei Tage vor der Einwohnerversammlung bei der Ge-
meinde einreichen. 
Die Anfragen sollen vom Bürgermeister in der Einwoh-
nerversammlung beantwortet werden. Ausnahmsweise 
kann der Bürgermeister Anfragen auch innerhalb einer 
Frist von drei Wochen schriftlich beantworten.

§ 6 Vorsitz im Gemeinderat
Den Vorsitz im Gemeinderat führt der Bürgermeister, im 
Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter.

§ 7 Bürgermeister
(1) Der Bürgermeister ist ehrenamtlich tätig.
(2) Der Gemeinderat überträgt dem Bürgermeister fol-
gende weitere Angelegenheiten zur selbstständigen Er-
ledigung:
a)	die Zuziehung sachkundiger Einwohner und Sachver-

ständiger zu den Beratungen im Gemeinderat;
b)	die Beauftragung der Feuerwehr zur Hilfeleistung in 

Notlagen und mit Maßnahmen der Brandverhütung 
im Sinne des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes 
(ThürBKG);

§ 8 Beigeordnete
Der Gemeinderat wählt einen ehrenamtlichen Beigeord-
neten.

§ 9 Ehrenbezeichnungen
(1) Personen, die sich in besonderem Maße um die Ge-
meinde und das Wohl ihrer Einwohner verdient gemacht 
haben, können zu Ehrenbürgern ernannt werden. 

(2) Personen, die als Mitglieder des Gemeinderates, Eh-
renbeamte, hauptamtliche Wahlbeamte insgesamt min-
destens 20 Jahre ihr Mandat oder Amt ausgeübt haben, 
können folgende Ehrenbezeichnungen erhalten:
-	 Bürgermeister = Ehrenbürgermeister,
-	 Beigeordneter = Ehrenbeigeordneter,
-	 Gemeinderatsmitglied = Ehrengemeinderatsmitglied, 
-	 sonstige Ehrenbeamte = eine die ausgeübte ehrenamt-

liche Tätigkeit kennzeichnende Amtsbezeichnung mit 
dem Zusatz „Ehren-“. 

Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder 
überwiegend ausgeübten Funktion richten.
(3) Personen, die durch besondere Leistungen oder in 
sonstiger vorteilhafter Weise zur Mehrung des Ansehens 
der Gemeinde beigetragen haben, können besonders 
geehrt werden. Der Gemeinderat kann dazu spezielle 
Richtlinien beschließen.
(4) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Eh-
renbezeichnung soll in feierlicher Form in einer Sitzung 
des Gemeinderates unter Aushändigung einer Urkunde 
vorgenommen werden.
(5) Die Gemeinde kann das Ehrenbürgerrecht und die 
Ehrenbezeichnung wegen unwürdigen Verhaltens wi-
derrufen.

§ 10 Entschädigungen
(1) Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre ehren-
amtliche Mitwirkung bei den Beratungen und Entschei-
dungen des Gemeinderats als Entschädigung einen mo-
natlichen Pauschalbetrag von 80,00 Euro.
(2) Mitglieder des Gemeinderats, die Arbeiter oder An-
gestellte sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz des 
nachgewiesenen Verdienstausfalls und der notwendigen 
Auslagen. Selbstständig Tätige erhalten eine Pauschal-
entschädigung von 13,00 Euro je volle Stunde für den 
Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis in ihrer be-
ruflichen Tätigkeit entstanden ist. 
Sonstige Mitglieder des Gemeinderats, die nicht er-
werbstätig sind, jedoch einen Mehrpersonenhaushalt 
von mindestens drei Personen führen, erhalten eine 
Pauschalentschädigung von 8,00 Euro je volle Stunde. 
Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf 
Antrag sowie für höchstens acht Stunden pro Tag und 
auch nur bis 19:00 Uhr gewährt.
(3) Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Rei-
sekosten nach dem Thüringer Reisekostengesetz gezahlt.
(4) Für ehrenamtlich Tätige, die nicht Gemeinderats-
mitglieder sind, gelten die Regelungen hinsichtlich des 
Sitzungsgeldes, des Verdienstausfalls bzw. der Pauschal-
entschädigung und der Reisekosten (Abs. 1, 2 und 3) ent-
sprechend. 
Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für die Teil-
nahme an den Sitzungen und die Mitglieder des Wahl-
vorstandes bei der Durchführung der Wahlen am Wahl-
tag sowie erforderlichenfalls für den folgenden Tag eine 
pauschale Entschädigung von 20,00 Euro. ►
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Auf Grund eines formellen Fehlers in der Bekanntma-
chung nach § 3 Abs. 2 BauGB und § 4a Abs. 4 BauGB 
wird nachstehende Bekanntmachung im Amtsblatt und 
im Internet der VG „Pleißenaue“ wiederholt. 

Bekanntmachung der Gemeinde 
Fockendorf zur öffentlichen Auslegung 

Entwurf der 1. Änderung zum Bebauungsplan – Erho-
lungspark Pahna, Bebauungsplan „Bereich Fockendorf 
– Nord“ gemäß § 13 b Baugesetzbuch (BauGB) in Ver-
bindung mit § 13 a BauGB ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB
Der Gemeinderat Fockendorf hat mit Beschluss vom  
11. Dezember 2018 (Beschluss Nr.: 92/14/2018) den Ent-
wurf zum Bebauungsplan 

Erholungspark Pahna,
Bebauungsplan „Bereich Fockendorf – Nord“  

1. Änderung,
in der Fassung vom 28.11.2018, bestehend aus der Plan-
zeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen  
(Teil B), beschlossen. Die Begründung in der Fassung vom 
28.11.2018 wurde gebilligt und die öffentliche Auslegung 
nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB beschlos-
sen. 

(5) Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten er-
halten für die Dauer ihrer Tätigkeit folgende monatliche 
Aufwandsentschädigung:
- der ehrenamtliche Bürgermeister von	 1.060,00 Euro
- der ehrenamtliche Erste Beigeordnete von	 265,00 Euro

§ 11 Öffentliche Bekanntmachungen
(1) Die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen der 
Gemeinde erfolgt durch Veröffentlichung im Amtsblatt 
„Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Pleißenaue“ 
der Verwaltungsgemeinschaft „Pleißenaue“.
Auf den Urschriften der Satzungen sind die Form und 
der Tag der öffentlichen Bekanntmachung schriftlich zu 
vermerken.
(2) Kann wegen eines Naturereignisses oder anderer un-
abwendbarer Ereignisse eine Satzung nicht in der durch 
Absatz 1 festgelegten Form öffentlich bekannt gemacht 
werden, erfolgt in dringenden Fällen die öffentliche Be-
kanntmachung der Satzung durch Verkündigung an den 
Anschlagtafeln gemäß Absatz 3.
Nach Wegfall des Hinderungsgrundes wird die öffent-
liche Bekanntmachung der Satzung unverzüglich in der 
nach Absatz 1 festgelegten Form nachgeholt; auf die 
Form der Bekanntmachung ist dabei hinzuweisen.
(3) Die ortsübliche öffentliche Bekanntmachung von Zeit, 
Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderats, 
der Ausschüsse erfolgt durch Aushang an folgenden Ver-
kündungstafeln:

1. Gemeindeamt, Schulstraße,
2. Fockendorf, Am Wustenberg,
3. Fockendorf, Teichstraße,
4. Fockendorf, Platz des Friedens
5. Ortsteil Pahna, Nr. 11
6. OT Pahna, Alte Grube, Buswendeschleife

Die Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung 
der Sitzungen des Gemeinderats, der Ausschüsse ist 
mit dem Ablauf des ersten Tages des Aushangs an den 
Verkündungstafeln vollendet. Die entsprechenden Be-
kanntmachungen dürfen jedoch erst am Tag nach der 
jeweiligen Sitzung abgenommen werden. 
(4) Für sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amt-
liche oder ortsübliche) Bekanntmachungen gilt Absatz 1 
entsprechend, sofern nicht Bundes- oder Landesrecht 
etwas anderes bestimmt.

§ 12 Haushaltswirtschaft
Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde wird nach den 
Grundsätzen der Verwaltungsbuchführung (Kameralis-
tik) geführt.

§ 13 Sprachform, Inkrafttreten
(1) Die in dieser Hauptsatzung verwendeten personen-
bezogenen Bezeichnungen gelten für Frauen in der weib-
lichen, für Männer in der männlichen Sprachform.
(2) Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffent-
lichen Bekanntmachung in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 03.02.2015 außer 
Kraft.
Fockendorf, 21.10.2019

Jähnig
Bürgermeister

Anlage
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Der Entwurf der 1. Bebauungsplanänderung, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) sowie den textlichen Fest-
setzungen (Teil B) in der Fassung vom 28.11.2018, und 
die Begründung vom 28.11.2018 liegen in der Zeit vom

11. November bis 12. Dezember 2019
in der VG „Pleißenaue“, Bauamt, Breite Straße 2, 04617 
Treben während der Dienstzeiten 
Mo., Mi., Do.	 09:00 – 11:30 Uhr | 13:00 – 15:00 Uhr
Dienstag	 09:00 – 11:30 Uhr | 13:00 – 18:00 Uhr
Freitag	 09:00 – 11:30 Uhr 
(außer Samstags, Sonn- und Feiertags) 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus, sofern nicht auf 
die genannten Tage ein gesetzlicher oder ortsüblicher 
Feiertag fällt. 
Außerhalb dieser Dienstzeiten können zusätzlich Termine 
vorab telefonisch vereinbart werden. Kontakt: 034343 
70313 oder 034343 70311.
Während der Auslegungsfrist besteht die Gelegenheit 
zur Äußerung und Erörterung der Planung. 
Von Jedermann können Stellungnahmen zum Entwurf 
schriftlich oder während der Dienstzeiten mündlich zur 
Niederschrift vorgebracht werden. 
Gemäß § 4a Abs. 4 Satz 1 BauGB sind der Inhalt der 
Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gemäß  
§ 3 Abs. 2 BauGB und die auszulegenden Entwurfsunter-
lagen zusätzlich, ab dem 11.11.2019, über die Internet-
adresse www.vg-pleissenau.de, einsehbar.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über die 1. Änderung des Be-
bauungsplanes gemäß § 4a Abs. 6 BauGB unberücksich-
tigt bleiben. 

Hinweise:
Bei der Abgabe von Stellungnahmen ist die Angabe der An-
schrift des Verfassers zweckmäßig. Eine Mitteilung des Ab-
wägungsergebnisses ist andernfalls nicht möglich. Ohne 
Zuordnung der Stellungnahme kann die Einschätzung der Be-
troffenheit privater Belange erschwert sein. 
Mit der Abgabe der Stellungnahme wird in die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten zum 
Zwecke der Durchführung des Bauleitplanverfahrens einge-
willigt. 
Über die eingegangenen Stellungnahmen wird in öffentlicher 
Sitzung des Gemeinderates beraten und entschieden. 
Hinweise zur Erhebung von personenbezogenen Daten:
(Informationspflicht nach Art. 13 DS-GVO - Direkterhebung 
beim Betroffenen)
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung:
VG „Pleißenaue“, die Vorsitzende 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (Art. 13, Abs. 1 
lit. b DS-GVO):
Frau Nicole Bromme, Telefon: 034343 70323
Zweck der Datenverarbeitung ist ein Satzungsverfahren nach 
dem Baugesetzbuch (BauGB) zum Bebauungsplan Erholungs-
park Pahna, Bebauungsplan „Bereich Fockendorf – Nord“ – 1. 
Änderung
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung (Art. 13, Abs. 1 lit. c 
DS-GVO i. V. m. § 16 Abs. 1, Thür. DSG):
§§ 8 bis 28 sowie 34 und 35 BauGB
Empfänger (Art. 13 Abs. 1 lt. E DS-GVO):
Ihre personenbezogenen Daten erhalten das Landratsamt des 
Landkreises Altenburger Land gem. § 21 Abs. 3 ThürKO sowie 
der Postvertrieb. 
Dauer der Speicherung: Die konkrete Speicherdauer kann 
zum aktuellen Zeitpunkt nicht angegeben werden. ►

Der Geltungsbereich dieser 1. Änderung ist aus dem folgenden Lageplan ersichtlich (ohne Maßstab):
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Daher werden die Daten so lange gespeichert, wie dies unter 
Beachtung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen für das Bebau-
ungsplanverfahren erforderlich ist.
Rechte der Betroffenen im Rahmen der Verarbeitung (Art. 
13 Abs. 2 lit. b DS-GVO):
Die nachfolgenden Rechte bestehen nur nach den jeweiligen 
gesetzlichen Voraussetzungen und können auch durch spezi-
elle Regelungen eingeschränkt oder ausgeschlossen sein:
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwort-
lichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betref-
fende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies 
der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese perso-
nenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DS-GVO im einzel-
nen aufgeführten Informationen. 
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwort-
lichen unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrich-
tiger personenbezogener Daten und ggf. die Vervollständi-
gung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen 
(Art. 16 DS-GVO). 
Die betroffene Person hat das Recht, von den Verantwort-
lichen zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene 
Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art. 
17 DS-GVO im einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, z. B., 
wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benö-
tigt werden. Die betroffene Person hat das Recht, von dem 
Verantwortlichen die Einschränkung der Bearbeitung zu ver-
langen, wenn eine der in Art. 18 DS-GVO aufgeführten Vo-
raussetzungen gegeben ist, z. B., wenn die betroffene Person 
Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat, für die 
Dauer der Prüfung durch den Verantwortlichen.
Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich 
aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten Wi-
derspruch einzulegen. Der Verantwortliche verarbeitet die 
personenbezogenen Daten dann grundsätzlich nicht mehr 
(Art. 21 DS-GVO). 
Es besteht ein Beschwerderecht beim Thüringer Landesbe-
auftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, Häßler-
straße 8, 99096 Erfurt (www.tlfdi.de).

Fockendorf, den 01.11.2019

Jähnig, Bürgermeister
Gerstenberg

Hauptsatzung  
21.10.2019

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer 
Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunal- 
ordnung - ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) 
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 
2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10. April 2018 (GVBl. S. 74 ff.) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Gerstenberg in der Sitzung am 20.08.2019 die 
folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1 Name
Die Gemeinde führt den Namen Gerstenberg.

Finanzamt ALTENBURG                    Aktenzeichen: S 3355 

Bekanntmachung über die

Offenlegung der Ergebnisse der Boden-
schätzung infolge Nachschätzung

in den Gemarkungen

Kraasa, Kostitz, Pöhla, Fockendorf, Pahna, 
Oberkossa und Dobraschütz

1. In den Gemarkungen Kraasa, Kostitz, Pöhla, Focken-
dorf, Pahna, Oberkossa und Dobraschütz hat von Amts-
wegen eine Überprüfung der Bodenschätzung und eine 
Nachschätzung aller landwirtschaftlich genutzten Neu-

kulturflächen gemäß § 11 des Bodenschätzungsgesetzes 
stattgefunden.
2. Die dabei festgestellten Schätzungsergebnisse werden 
wie folgt offengelegt:
Offenlegungszeitraum:
2. Dezember 2019 bis 1. Januar 2020
Offenlegungsort: 
Finanzamt Altenburg, Wenzelstr.45 
Zimmer-Nummer: 154
Der Amtliche Landwirtschaftliche Sachverständige (ALS) 
ist in der Offenlegungsfrist zu nachstehenden Zeiten an-
wesend und steht für Auskünfte zur Verfügung:

jeweils am Dienstag, dem 3. Dezember  
und 17. Dezember 2019 

in der Zeit von 08:00 bis 16:00 Uhr
3. Wer die Sprechtage des ALS nicht wahrnimmt, kann 
zwar die Schätzungsergebnisse einsehen, muss aber da-
mit rechnen, den ALS nicht anzutreffen.
Eigentumsunterlagen (z. B. Grundbuchblatt oder Katas-
terauszug) sind mitzubringen.
4. Offengelegt werden die Schätzungskarten und Schät-
zungsbücher, in denen die Ergebnisse der Nachschätzung 
niedergelegt sind. Die offengelegten Schätzungsergeb-
nisse werden den Eigentümern der Grundstücke nicht 
besonders bekanntgegeben.
5. Gegen die bei der Nachschätzung festgestellten Schät-
zungsergebnisse steht den Eigentümern der betreffenden 
Grundstücke der Einspruch zu. Der Einspruch kann nach 
Beendigung der Offenlegung bis zum Ablauf des

 1. Februar 2020 
beim Finanzamt schriftlich eingereicht oder zur Nieder-
schrift erklärt werden. Mit dem Ablauf der Einspruchs-
frist werden die offengelegten Schätzungsergebnisse 
unanfechtbar, soweit nicht Einspruch eingelegt worden 
ist.
Der Vorsteher des Finanzamtes 
Schrörs
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§ 2 Dienstsiegel
Das Dienstsiegel trägt folgende Umschrift: Im oberen 
Halbkreis in Großbuchstaben „GEMEINDE GERSTEN-
BERG“, im unteren Halbkreis „LANDKREIS ALTENBURG“. 
Beide Inschriften werden durch die Altenburger Rose 
voneinander getrennt. In der Mitte des Siegels ist stili-
siert die Gerstenberger Kirche auf dem Berg dargestellt, 
die unterhalb von zwei sich kreuzenden Gerstenähren 
umrahmt wird.

§ 3 Ortsteile
Das Gemeindegebiet gliedert sich in folgende Ortsteile:

1. Gerstenberg,
2. Pöschwitz.

Die räumliche Abgrenzung der Ortsteile ergibt sich aus 
der als Anlage beigefügten Karte, die Bestandteil der 
Hauptsatzung ist.

§ 4 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid
(1) Die Bürger können über Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungskreises der Gemeinde die Durchführung eines 
Bürgerentscheids beantragen (Bürgerbegehren). Nach Zu-
standekommen des Bürgerbegehrens wird die Angelegen-
heit den Bürgern zur Entscheidung vorgelegt, sofern der 
Gemeinderat, sich das Anliegen nicht zu Eigen macht.
(2) Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Ge-
meinderat den Bürgern eine Angelegenheit des eigenen 
Wirkungskreises der Gemeinde zur Entscheidung vorle-
gen (Ratsreferendum). 
(3) Absatz 1 und 2 gelten für Bürgerentscheide in Orts-
teilen einer Gemeinde und in Ortschaften einer Landge-
meinde entsprechend. 
(4) Der erfolgreiche Bürgerentscheid hat die Wirkung 
eines Gemeinderatsbeschlusses der Gemeinde. In dem 
Ortsteil einer Gemeinde oder der Ortschaft einer Land-
gemeinde hat der erfolgreiche Bürgerentscheid die Wir-
kung eines Beschlusses des Ortsteilrates oder des Ort-
schaftsrates.
(5) Das Nähere zur Durchführung von Bürgerbegehren, 
Bürgerentscheid, Ratsbegehren und Ratsreferendum 
regelt das Thüringer Gesetz über das Verfahren bei Ein-
wohnerantrag, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 
(ThürEBBG) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 5 Einwohnerversammlung
(1) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich 
eine Einwohnerversammlung ein, um die Einwohner 
über wichtige Gemeindeangelegenheiten, insbesondere 
über Planungen und Vorhaben der Gemeinde, die ihre 
strukturelle Entwicklung unmittelbar und nachhaltig 
beeinflussen oder über Angelegenheiten, die mit erheb-
lichen Auswirkungen für eine Vielzahl von Einwohnern 
verbunden sind, zu unterrichten und diese mit ihnen zu 
erörtern. Der Bürgermeister lädt spätestens eine Woche 
vor der Einwohnerversammlung unter Angabe von Ort, 
Zeit und Tagesordnung in ortsüblicher Weise öffentlich 
zur Einwohnerversammlung ein.  

(2) Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Einwoh-
nerversammlung. Er hat im Rahmen der Erörterung den 
Einwohnern in ausreichendem Umfang Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben. Soweit dies erforderlich ist, kann 
der Bürgermeister zum Zweck der umfassenden Unter-
richtung Gemeindebedienstete und Sachverständige 
hinzuziehen.
(3) Die Einwohner können Anfragen in wichtigen Ge-
meindeangelegenheiten, die nicht von der Tagesordnung 
der Einwohnerversammlung erfasst sind, bis spätestens 
zwei Tage vor der Einwohnerversammlung bei der Ge-
meinde einreichen. Die Anfragen sollen vom Bürgermeis- 
ter in der Einwohnerversammlung beantwortet werden. 
Ausnahmsweise kann der Bürgermeister Anfragen auch 
innerhalb einer Frist von drei Wochen schriftlich beant-
worten.

§ 6 Vorsitz im Gemeinderat
Den Vorsitz im Gemeinderat führt der Bürgermeister, im 
Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter.

§ 7 Bürgermeister
(1) Der Bürgermeister ist ehrenamtlich tätig.
(2) Der Gemeinderat überträgt dem Bürgermeister fol-
gende weitere Angelegenheiten zur selbstständigen Er-
ledigung:
a)	die Zuziehung sachkundiger Einwohner und Sachver-

ständiger zu den Beratungen im Gemeinderat;
b)	die Beauftragung der Feuerwehr zur Hilfeleistung in 

Notlagen und mit Maßnahmen der Brandverhütung 
im Sinne des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes 
(ThürBKG).

§ 8 Beigeordnete
Der Gemeinderat wählt einen ehrenamtlichen Beigeord-
neten.

§ 9 Ehrenbezeichnungen
(1) Personen, die sich in besonderem Maße um die Ge-
meinde und das Wohl ihrer Einwohner verdient gemacht 
haben, können zu Ehrenbürgern ernannt werden. 
(2) Personen, die als Mitglieder des Gemeinderates, Eh-
renbeamte, hauptamtliche Wahlbeamte insgesamt min-
destens 20 Jahre ihr Mandat oder Amt ausgeübt haben, 
können folgende Ehrenbezeichnungen erhalten:
-	 Bürgermeister = Ehrenbürgermeister,
-	 Beigeordneter = Ehrenbeigeordneter,
-	 Gemeinderatsmitglied = Ehrengemeinderatsmitglied, 
-	 sonstige Ehrenbeamte = eine die ausgeübte ehrenamt-

liche Tätigkeit kennzeichnende Amtsbezeichnung mit 
dem Zusatz “Ehren-”. 

Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder 
überwiegend ausgeübten Funktion richten.
(3) Personen, die durch besondere Leistungen oder in 
sonstiger vorteilhafter Weise zur Mehrung des Ansehens 
der Gemeinde beigetragen haben, können besonders 
geehrt werden. Der Gemeinderat kann dazu spezielle 
Richtlinien beschließen. ►
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(4) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Eh-
renbezeichnung soll in feierlicher Form in einer Sitzung 
des Gemeinderates unter Aushändigung einer Urkunde 
vorgenommen werden.
(5) Die Gemeinde kann das Ehrenbürgerrecht und die 
Ehrenbezeichnung wegen unwürdigen Verhaltens wi-
derrufen.

§ 10 Entschädigungen
(1) Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre eh-
renamtliche Mitwirkung bei den Beratungen und Ent-
scheidungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse 
als Entschädigung ein Sitzungsgeld von 20,00 Euro für 
die notwendige, nachgewiesene Teilnahme an Sitzungen 
des Gemeinderats. Nimmt ein Gemeinderatsmitglied an 
einem Tag an mehreren Sitzungen teil, steht ihm gleich-
wohl für diesen Tag nur ein Sitzungsgeld zu.
(2) Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Rei-
sekosten nach dem Thüringer Reisekostengesetz gezahlt.
(3) Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für 
die Teilnahme an den Sitzungen und die Mitglieder des 
Wahlvorstandes bei der Durchführung der Wahlen am 
Wahltag sowie erforderlichenfalls für den folgenden Tag 
eine pauschale Entschädigung von 20,00 Euro.
(4) Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten er-
halten für die Dauer ihrer Tätigkeit folgende monatliche 
Aufwandsentschädigung:
- der ehrenamtliche Bürgermeister von	 800,00 Euro
- der ehrenamtliche Erste Beigeordnete von	 200,00 Euro

§ 11 Öffentliche Bekanntmachungen
(1) Die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen der 
Gemeinde erfolgt durch Veröffentlichung im Amtsblatt 
„Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Pleißenaue“ 
der Verwaltungsgemeinschaft „Pleißenaue“.
Auf den Urschriften der Satzungen sind die Form und 
der Tag der öffentlichen Bekanntmachung schriftlich zu 
vermerken.
(2) Kann wegen eines Naturereignisses oder anderer un-
abwendbarer Ereignisse eine Satzung nicht in der durch 
Absatz 1 festgelegten Form öffentlich bekannt gemacht 
werden, erfolgt in dringenden Fällen die öffentliche Be-
kanntmachung der Satzung durch Verkündigung an den 
Anschlagtafeln gemäß Absatz 3.
Nach Wegfall des Hinderungsgrundes wird die öffent-
liche Bekanntmachung der Satzung unverzüglich in der 
nach Absatz 1 festgelegten Form nachgeholt; auf die 
Form der Bekanntmachung ist dabei hinzuweisen.
(3) Die ortsübliche öffentliche Bekanntmachung von Zeit, 
Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderats, 
der Ausschüsse erfolgt durch Aushang an folgenden Ver-
kündungstafeln:

1. Luckaer Straße, Bushaltestelle
2. Gemeindeamt, Luckaer Str. 52
3. Ecke Mühltstr./Ringstr.
4. Pöschwitz Dorfplatz

Die Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung 
der Sitzungen des Gemeinderats, der Ausschüsse ist 
mit dem Ablauf des ersten Tages des Aushangs an den 
Verkündungstafeln vollendet. Die entsprechenden Be-
kanntmachungen dürfen jedoch erst am Tag nach der 
jeweiligen Sitzung abgenommen werden. 
(4) Für sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amt-
liche oder ortsübliche) Bekanntmachungen gilt Absatz 1 
entsprechend, sofern nicht Bundes- oder Landesrecht 
etwas anderes bestimmt.

§ 12 Haushaltswirtschaft
Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde wird nach den 
Grundsätzen der Verwaltungsbuchführung (Kameralis-
tik) geführt.

§ 13 Sprachform, Inkrafttreten
(1) Die in dieser Hauptsatzung verwendeten personen-
bezogenen Bezeichnungen gelten für Frauen in der weib-
lichen, für Männer in der männlichen Sprachform.
(2) Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffent-
lichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Hauptsatzung vom 12.09.2014 außer Kraft.
Gerstenberg, 21.10.2019

Schröder
Bürgermeister

Anlage
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Windischleuba

►

Haselbach

Bekanntmachung
In der 4. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Ha-
selbach am 15.10.2019 wurde folgender Beschluss ge-
fasst:
Beschluss-Nr. 14/04/2019
Beschlussfassung über die Niederschrift der öffentlichen 
GRS vom 17.09.2019.
- einstimmig beschlossen -

gez. Gilge, Bürgermeister

Hauptsatzung 
21.10.2019

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer 
Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunal- 
ordnung - ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) 
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 
2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10. April 2018 (GVBl. S. 74 ff.) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Windischleuba in der Sitzung am 29.08.2019 
die folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1 Name
Die Gemeinde führt den Namen Windischleuba.

§ 2 Wappen, Flagge, Dienstsiegel
(1) Das Gemeindewappen ist blau mit einer ein geschweif-
ten silbernen Spitze und zeigt vorn einen links blickenden 
silbernen Storch mit rotem Schnabel und roten Beinen, 
hinten einen silbernen sechseckigen Zinnen Turm mit 
zwei pfahlweise angeordneten Fenstern, die Spitze ist 
belegt mit acht (1:2:3:2) grünen Lindenblättern.
(2) Die Flagge der Gemeinde ist weiß mit grünen Flanken 
und trägt das Gemeindewappen.
(3) Das Dienstsiegel trägt die Umschrift „Thüringen“ im 
oberen Halbkreis, „Gemeinde Windischleuba“ im unte-
ren Halbkreis und zeigt das Gemeindewappen gemäß 
Absatz 1.

§ 3 Ortsteile
Das Gemeindegebiet gliedert sich in folgende Ortsteile:

1. Windischleuba
2. Bocka
3. Borgishain
4. Pähnitz
5. Pöppschen
6. Remsa
7. Schelchwitz
8. Zschaschelwitz

Die räumliche Abgrenzung der Ortsteile ergibt sich aus 
der als Anlage beigefügten Karte, die Bestandteil der 
Hauptsatzung ist.

§ 4 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid
(1) Die Bürger können über Angelegenheiten des eige-
nen Wirkungskreises der Gemeinde die Durchführung 
eines Bürgerentscheids beantragen (Bürgerbegehren). 
Nach Zustandekommen des Bürgerbegehrens wird die 
Angelegenheit den Bürgern zur Entscheidung vorgelegt, 
sofern der Gemeinderat, sich das Anliegen nicht zu Eigen 
macht.
(2) Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Ge-
meinderat den Bürgern eine Angelegenheit des eigenen 
Wirkungskreises der Gemeinde zur Entscheidung vorle-
gen (Ratsreferendum). 
(3) Absatz 1 und 2 gelten für Bürgerentscheide in Orts-
teilen einer Gemeinde und in Ortschaften einer Landge-
meinde entsprechend. 
(4) Der erfolgreiche Bürgerentscheid hat die Wirkung 
eines Gemeinderatsbeschlusses der Gemeinde. In dem 
Ortsteil einer Gemeinde oder der Ortschaft einer Land-
gemeinde hat der erfolgreiche Bürgerentscheid die Wir-
kung eines Beschlusses des Ortsteilrates oder des Ort-
schaftsrates.
(5) Das Nähere zur Durchführung von Bürgerbegehren, 
Bürgerentscheid, Ratsbegehren und Ratsreferendum 
regelt das Thüringer Gesetz über das Verfahren bei Ein-
wohnerantrag, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 
(ThürEBBG) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 5 Einwohnerversammlung
(1) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich 
eine Einwohnerversammlung ein, um die Einwohner 
über wichtige Gemeindeangelegenheiten, insbesondere 
über Planungen und Vorhaben der Gemeinde, die ihre 
strukturelle Entwicklung unmittelbar und nachhaltig 
beeinflussen oder über Angelegenheiten, die mit erheb-
lichen Auswirkungen für eine Vielzahl von Einwohnern 
verbunden sind, zu unterrichten und diese mit ihnen zu 
erörtern. Der Bürgermeister lädt spätestens eine Woche 
vor der Einwohnerversammlung unter Angabe von Ort, 
Zeit und Tagesordnung in ortsüblicher Weise öffentlich 
zur Einwohnerversammlung ein.
(2) Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Einwoh-
nerversammlung. Er hat im Rahmen der Erörterung den 
Einwohnern in ausreichendem Umfang Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben. Soweit dies erforderlich ist, kann 
der Bürgermeister zum Zweck der umfassenden Unter-
richtung Gemeindebedienstete und Sachverständige 
hinzuziehen.
(3) Die Einwohner können Anfragen in wichtigen Ge-
meindeangelegenheiten, die nicht von der Tagesordnung 
der Einwohnerversammlung erfasst sind, bis spätestens 
zwei Tage vor der Einwohnerversammlung bei der Ge-
meinde einreichen. Die Anfragen sollen vom Bürgermeis- 
ter in der Einwohnerversammlung beantwortet werden. 
Ausnahmsweise kann der Bürgermeister Anfragen auch 
innerhalb einer Frist von drei Wochen schriftlich beant-
worten.
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§ 6 Vorsitz im Gemeinderat
Den Vorsitz im Gemeinderat führt der Bürgermeister, im 
Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter.

§ 7 Bürgermeister
(1) Der Bürgermeister ist ehrenamtlich tätig.
(2) Der Gemeinderat überträgt dem Bürgermeister fol-
gende weitere Angelegenheiten zur selbstständigen Er-
ledigung:
a)	die Zuziehung sachkundiger Einwohner und Sachver-

ständiger zu den Beratungen im Gemeinderat;
b)	die Beauftragung der Feuerwehr zur Hilfeleistung in 

Notlagen und mit Maßnahmen der Brandverhütung 
im Sinne des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes 
(ThürBKG);

c)	Stellungnahme der Gemeinde über die Nichtaus-
übung des Vorkaufsrechts gem. §§ 24 ff BauGB und  
§ 30 ThDSchG.

§ 8 Beigeordnete
Der Gemeinderat wählt einen ehrenamtlichen Beigeord-
neten.

§ 9 Ausschüsse
(1) Bei der Zusammensetzung der Ausschüsse hat der 
Gemeinderat dem Stärkeverhältnis der in ihm vertre-
tenen Parteien und Wählergruppen Rechnung zu tragen, 
soweit Fraktionen bestehen, sind diese der Berechnung 
zugrunde zu legen. Übersteigt die Zahl der Ausschuss-
sitze die Zahl der Gemeinderatsmitglieder, so kann je-
des Gemeinderatsmitglied, das im Übrigen keinen Aus-
schusssitz besetzt, verlangen, in einem Ausschuss mit 
Rede- und Antragsrecht mitzuwirken. Der Gemeinderat 
entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit durch Be-
schluss, welchem Ausschuss dieses Gemeinderatsmit-
glied zugewiesen wird. 
(2) Die Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gre-
mien erfolgt einheitlich nach dem mathematischen Ver-
hältnisverfahren Hare/Niemeyer.
(3) Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben der Aus-
schüsse regelt im Übrigen die Geschäftsordnung für den 
Gemeinderat.

§ 10 Ehrenbezeichnungen
(1) Personen, die sich in besonderem Maße um die Ge-
meinde und das Wohl ihrer Einwohner verdient gemacht 
haben, können zu Ehrenbürgern ernannt werden. 
(2) Personen, die als Mitglieder des Gemeinderates, Eh-
renbeamte, hauptamtliche Wahlbeamte insgesamt min-
destens 20 Jahre ihr Mandat oder Amt ausgeübt haben, 
können folgende Ehrenbezeichnungen erhalten:  
-	 Bürgermeister = Ehrenbürgermeister,
-	 Beigeordneter = Ehrenbeigeordneter,
-	 Gemeinderatsmitglied = Ehrengemeinderatsmitglied
-	 sonstige Ehrenbeamte = eine die ausgeübte ehrenamt-

liche Tätigkeit kennzeichnende Amtsbezeichnung mit 
dem Zusatz “Ehren-”. 

Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder 
überwiegend ausgeübten Funktion richten.
(3) Personen, die durch besondere Leistungen oder in 
sonstiger vorteilhafter Weise zur Mehrung des Ansehens 
der Gemeinde beigetragen haben, können besonders 
geehrt werden. Der Gemeinderat kann dazu spezielle 
Richtlinien beschließen.
(4) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Eh-
renbezeichnung soll in feierlicher Form in einer Sitzung 
des Gemeinderates unter Aushändigung einer Urkunde 
vorgenommen werden.
(5) Die Gemeinde kann das Ehrenbürgerrecht und die 
Ehrenbezeichnung wegen unwürdigen Verhaltens wi-
derrufen.

§ 11 Entschädigungen
(1) Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre eh-
renamtliche Mitwirkung bei den Beratungen und Ent-
scheidungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse 
als Entschädigung einen monatlichen Sockelbetrag von 
20,00 Euro sowie ein Sitzungsgeld von 15,00 Euro für die 
notwendige, nachgewiesene Teilnahme an Sitzungen des 
Gemeinderats oder eines Ausschusses, in dem sie Mit-
glied sind. 
Bei mehreren, unmittelbar aufeinander folgenden Sit-
zungen desselben Gremiums wird nur ein Sitzungsgeld 
gezahlt.
Die Aufwandsentschädigung entfällt, wenn der An-
spruchsberechtigte sein Amt ununterbrochen länger als 
drei Monate tatsächlich nicht ausübt, für die über drei 
Monate hinausgehende Zeit.
Der Sockelbetrag wird halbjährlich und das Sitzungsgeld 
für die entschädigungspflichtige Sitzung monatlich ge-
zahlt.
(2) Mitglieder des Gemeinderats, die Arbeiter oder An-
gestellte sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz des 
nachgewiesenen Verdienstausfalls und der notwendigen 
Auslagen. Selbstständig Tätige erhalten eine Pauschal-
entschädigung von 15,00 Euro je volle Stunde für den 
Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis in ihrer beruf-
lichen Tätigkeit entstanden ist. Sonstige Mitglieder des 
Gemeinderats, die nicht erwerbstätig sind, jedoch einen 
Mehrpersonenhaushalt von mindestens drei Personen 
führen, erhalten eine Pauschalentschädigung von 10,00 
Euro je volle Stunde. Die Ersatzleistungen nach diesem 
Absatz werden nur auf Antrag sowie für höchstens acht 
Stunden pro Tag und auch nur bis 19:00 Uhr gewährt.
(3) Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden 
Reisekosten nach dem Thüringer Reisekostengesetz ge-
zahlt.
(4) Für ehrenamtlich Tätige, die nicht Mitglied des Ge-
meinderats sind, gelten die Regelungen hinsichtlich des 
Sitzungsgeldes, des Verdienstausfalls bzw. der Pauschal-
entschädigung und der Reisekosten (Abs. 1, 2 und 3) ent-
sprechend. 
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Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für die Teil-
nahme an den Sitzungen und die Mitglieder des Wahl-
vorstandes bei der Durchführung der Wahlen am Wahl-
tag sowie erforderlichenfalls für den folgenden Tag eine 
pauschale Entschädigung von 20,00 Euro.
(5) Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten er-
halten für die Dauer ihrer Tätigkeit folgende monatliche 
Aufwandsentschädigung:
- der ehrenamtliche Bürgermeister von	 1.330 Euro
- der ehrenamtliche Erste Beigeordnete von
	 332,50 Euro (25 v. H.).

§ 12 Öffentliche Bekanntmachungen
(1) Die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen der 
Gemeinde erfolgt durch Veröffentlichung im Amtsblatt 
„Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Pleißenaue“ 
der Verwaltungsgemeinschaft „Pleißenaue“.
Auf den Urschriften der Satzungen sind die Form und 
der Tag der öffentlichen Bekanntmachung schriftlich zu 
vermerken.
(2) Kann wegen eines Naturereignisses oder anderer un-
abwendbarer Ereignisse eine Satzung nicht in der durch 
Absatz 1 festgelegten Form öffentlich bekannt gemacht 
werden, erfolgt in dringenden Fällen die öffentliche Be-
kanntmachung der Satzung durch Aushang an den Ver-
kündungstafeln gemäß Absatz 3.
(3) Die ortsübliche öffentliche Bekanntmachung von Zeit, 
Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderats 
oder der Ausschüsse erfolgt durch Aushang an folgenden 
Verkündungstafeln:

Windischleuba, Brunnenplatz
Windischleuba, Luckaer Straße
Windischleuba, Siedlung am Schafteich
Bocka, Bushaltestelle
Borgishain, Mitte Otto-Engert-Straße
Pähnitz, Ende Dorfring
Pöppschen, am Teich
Remsa, Dorfstraße
Schelchwitz, am Parkplatz
Zschaschelwitz, Ringstraße

Die Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung 
der Sitzungen des Gemeinderats und der Ausschüsse 
ist mit dem Ablauf des ersten Tages des Aushangs an 
den Verkündungstafeln vollendet. Die entsprechenden 
Bekanntmachungen dürfen jedoch erst am Tag nach der 
jeweiligen Sitzung abgenommen werden. 
(4) Für sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amt-
liche oder ortsübliche) Bekanntmachungen gilt Absatz 1 
entsprechend, sofern nicht Bundes- oder Landesrecht 
etwas anderes bestimmt.

§ 13 Haushaltswirtschaft
Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde wird nach den 
Grundsätzen der Verwaltungsbuchführung geführt.

§ 14 Sprachform, Inkrafttreten
(1) Die in dieser Hauptsatzung verwendeten personen-
bezogenen Bezeichnungen gelten für Frauen in der weib-
lichen, für Männer in der männlichen Sprachform.
(2) Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsat-
zung vom 02.06.2009 und die 1. Änderungssatzung vom 
11.05.2010 außer Kraft.
Windischleuba, 21.10.2019

Reinboth
Bürgermeister
Anlage

– Ende amtlicher Teil – 

– Nichtamtlicher Teil – 

Energieberatung im November 2019
Die Energieberatung der Verbraucherzentrale Thüringen in 
Altenburg findet donnerstags, 17. und 21. November 2019, 
jeweils 15:00 bis 18:00 Uhr, in der Dostojewskistraße 6  
statt.
Eine vorherige telefonische Anmeldung ist unbedingt 
erforderlich und kann unter den Telefonnummern 0800 
809 802 400 (kostenfrei) oder 0361 555140 vorgenom-
men werden. Die Beratung ist kostenfrei.

www.verbraucherzentrale-energieberatung.de
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Information des Einwohnermeldeamtes
Gültigkeit von Personalausweis und Pass 

überprüfen
Werte Einwohner der VG „Pleißenaue“
denken Sie daran, dass Personalausweis und Pass nicht 
verlängert werden.
Deshalb unser Rat, werfen Sie rechtzeitig einen prü-
fenden Blick auf Ihre Ausweispapiere.
Bundespersonalausweis und Reisepass
Personaldokumente werden für eine Gültigkeitsdauer 
von zehn Jahren ausgestellt.
Bei Personen, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben, beträgt die Gültigkeit 6 Jahre.
Die Ausweispflicht nach § 1 des Gesetzes über Perso-
nalausweise (PAauswG) besteht für Deutsche, die das  
16. Lebensjahr vollendet haben.
Auf Antrag kann auch für Personen unter 16. Jahren ein 
BPA ausgestellt werden.
Für Minderjährige kann nur derjenige den Antrag stellen, 
der als sorgeberechtigter ihren Aufenthalt zu bestimmen 
hat.
Das persönliche Erscheinen bei der Antragstellung ist 
unbedingt erforderlich.
Zur Ausstellung eines BPA bzw. Reisepasses werden fol-
gende Unterlagen benötigt:
-	 alter BPA bzw. Reisepass 
-	 Geburtsurkunde oder Stammbuch
-	 1 biometrisches Passbild je Dokument 
	 (nicht älter als 1. Jahr (35 mm X 45 mm) 
Pass- und Ausweisgebühren
BPA unter 24 Jahre............................................... 22,80 €
BPA ab vollendetem 24. Lebensjahr.....................28,80 €
Vorläufiger BPA..................................................... 10,00 €
Reisepass unter 24 Jahre...................................... 37,50 €
Reisepass ab vollendetem 24. Lebensjahr............60,00 €
Kinderreisepass....................................................13,00 €
Die Verwaltungsgebühr ist bei der Antragsstellung der 
Dokumente zu entrichten.

Bitte beachten Sie auch, dass Kinder egal welchen Alters 
beim Grenzübertritt einen Kinderreisepass benötigen.
Der Antrag für den Kinderreisepass ist von den Sorge-
berechtigten zu stellen. Das persönliche Erscheinen des 
Kindes, für das der Kinderreisepass beantragt wird, ist 
bei der Beantragung erforderlich. Kinder über 10. Jahren 
müssen bei der Antragsstellung unterschreiben. Weiter-
hin werden bei der Antragstellung Angaben über die 
Größe und die Augenfarbe des Kindes benötig.
Zur Ausstellung Kinderreisepasses werden folgende Un-
terlagen benötigt:
-	 1 biometrisches Passbild
-	 Geburtsurkunde
Der Kinderreisepass ist seit 01.11.2007 sechs Jahre gül-
tig, längstens jedoch bis zur Vollendung des zwölften 
Lebensjahres. Ab dem 12. Lebensjahr wird ein ePass 
ausgestellt.
Der § 6 Abs. 6.2.3.9 der PassVwV vom 17.12.2009 sagt 
folgendes: die Passbehörde erteilt keine verbindlichen 
Auskünfte über die geltenden Reisebestimmungen an-
derer EU-Mitgliedsstaaten und ausländischer Staaten. 
Hierüber haben sich Reisende bei den Behörden des 
Zielstaates zu erkundigen. Der Kinderreispass wird nicht 
von allen Staaten als Reisedokument anerkannt.
Im § 32 des PAuswG sind die Ordnungswidrigkeiten ge-
regelt. 
Die Ordnungswidrigkeit wird mit einer Geldbuße (Ver-
warngeld von 10,00 bis 55,00 Euro geahndet).
Für Rückfragen steht Ihnen die Mitarbeiterin des Ein-
wohnermeldeamtes Frau Arnold, Telefon 034343 70315 
gern zur Verfügung.
Einwohnermeldeamt der VG „Pleißenaue“

Achtung!
Werte Einwohner und Einwohnerinnen

der Verwaltungsgemeinschaft „Pleißenaue“,

am Freitag, dem 1. November 2019 ist die Ver-

waltung geschlossen. 

Auch die Telefone sind nicht besetzt. 

Wir bitten um Beachtung.

gez. Richter, VG-Vorsitzende
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Gemeinde Fockendorf 
mit den Ortsteilen Fockendorf und Pahna

Neues von der Volkssolidarität

Oktoberlied
Der Nebel steigt, es fällt das Laub;
Schenk ein den Wein, den holden!

Wir wollen uns den grauen Tag
Vergolden, ja vergolden!

Und geht es draußen noch so toll,
Unchristlich oder christlich,

Ist doch die Welt, die schöne Welt,
So gänzlich unverwüstlich!

Und wimmert auch einmal das Herz -
Stoß an und lass es klingen!

Wir wissen‘s doch, ein rechtes Herz
Ist gar nicht umzubringen.

Wohl ist es Herbst; doch warte nur, 
Doch warte nur ein Weilchen!

Der Frühling kommt, der Himmel lacht,
Es steht die Welt in Veilchen.
Die blauen Tage brechen an,

Und ehe sie verfließen,
Wir wollen sie, mein wackrer Freund,

Genießen, ja genießen!
Theodor Storm

Am 8. Oktober 2019 hatten wir zum Oktoberfest mit 
Weinverkostung eingeladen. Der kleine Saal war festlich 
geschmückt und auf jedem Platz begrüßte ein freundlich 
lächelndes Apfelmännchen (gebastelt von unserer Inge) 
die Gäste. 

Die Begrüßung wurde mit einem netten Herbstgedicht 
eingeleitet. Diesmal hat sich der Vorstand über die Viel-
zahl der Senioren gefreut.
Nach dem Verzehr der gutschmeckenden Himbeer-
schnitte und dem Kaffee kamen die Geburtstagskinder 
zu ihrem musikalischen Ständchen und ihren kleinen 
Präsenten.

Dann war es soweit, die Verkostung konnte beginnen. 
Unser Albrecht stellte für uns vier verschiedene Weine, 
angefangen von „Blanc de Blance“, über „Weißburgun-
der“ bis zum köstlichen „Hugo“, bereit. Auch an Knabbe-
reien fehlte es auf den Tischen nicht.

Diese Weinverkostung wurde unterbrochen von lustigen 
Geschichten, Gedichten, Witzen und Sketchen und na-
türlich mit viel Musik von unserer Ingeborg.

Der Nachmittag ging viel zu schnell zu Ende. Der Genuss 
der süffigen Weine hatte viele hungrig gemacht und so 
nahmen sie noch ein Abendbrot ein.
Ein Dankeschön an alle Mitgestalter und Helfer.
Ihre Karin Fischer

Einladung
Am 12. November 2019 findet, um 15:00 Uhr, im Gast-
hof Wappler unsere nächste Veranstaltung statt.
Dazu laden wir die Senioren recht herzlich ein!
Thema „Überraschung“
Bitte das Geld (55,- €) für die Adventsfahrt mitbringen!
Der Vorstand
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Gemeinde Gerstenberg 
mit den Ortsteilen Gerstenberg und Pöschwitz

Wohnungsangebote der Gemeinde Gerstenberg
Wohnungstyp:	 2-Raumwohnung
Wohnfläche:	 40,07 qm oder 47,78 qm
Bezugsfrei:	 Sofort
Objektzustand:	 Saniert
Kaltmiete:	 Junges Wohnen bis Vollendung 27. Lebensjahr
 	 – „Halber Mietpreis“ 2,25 € pro qm
BK:	 ca. 40,00 €
HK:	 ca. 85,00 €

Ausstattung: Bad mit Fenster und Wanne | Küche und Bad gefliest | 
Klingel/Sprechanlage | Hausmeisterdienst mit Hausordnung | 
Fernsehanschluss – Primacom | Freie Parkplatzwahl

Zu erfragen:	 VG „Pleißenaue“, Breite Straße 2, 04617 Treben
	 Tel. 034343 70326 oder 7030

Volkssolidarität e. V. - OG Gerstenberg

Geburtstagsfeier der „Sommerkinder“ 
Für alle Mitglieder unserer Ortsgruppe und alle Senioren 
unserer Gemeinde fand am 16. September 2019 die Ge-
burtstagsfeier der „Sommerkinder“ statt.

Dazu hatten wir wieder die jungen Musiker Manja 
Frömter, Hannes Kunert, Dunja Götze, Christian Buberts 
und ihre Leiterin Christine Burger eingeladen. Sie gestal-
teten eine Stunde lang ein vielfältiges Programm mit Lie-
dern und Instrumentalstücken. 

Einladung 
 der Jagdgenossenschaft Fockendorf
Am Freitag, dem 29. November 2019 findet, um 
19:00 Uhr, unser alljährliches gemütliches Beisam-
mensein der „Jagdgenossenschaft Fockendorf“ im 
Gasthof Wappler statt. 
Recht herzlich eingeladen sind alle Land-
eigentümer ab einer Größe von 1 ha.
Ihre Teilnahme bitten wir telefonisch bis zum  
22. November 2019 in der VG „Pleißenaue“ bei  
Frau Arnold, Telefon 034343 70315, anzumelden.
gez. Schiffner, Jagdvorsteher

Man kann nur staunen, wie es Frau Burger gelingt, ihre 
Schützlinge, die alle irgendeine Behinderung aufweisen, 
zu solchen Leistungen zu befähigen. Das verdient un-
seren Respekt.

Nach dem Programm lie-
ßen wir uns den Kuchen 
schmecken. Die Kaffeeta-
fel war von Karin Engert 
und Jutta Heinke wieder 
festlich gedeckt und es gab 
natürlich wieder viel zu er-
zählen. 
Damit der Mund dabei 
nicht austrocknet, konnten 
allerlei Getränke käuflich 
erworben werden.

Am Ende wurde wieder aufgeräumt. Unser besonderer 
Dank an Margitta Pause und Hiltrud Kalitowsky, die flei-
ßig abgewaschen haben.
Helmut Engert
Hinweisen möchte ich noch auf unsere Veranstaltung 
am 18. November 2019. Es gibt einen Lichtbildervortrag 
von Ingrid Fiedler mit den Themen „Unterwegs mit der 
Ortsgruppe Gerstenberg“ und „Gerstenberg in den Jah-
reszeiten“. 
Unsere Weihnachtsfahrt findet am 9. Dezember 2019 
nach Lauter statt. Meldungen dazu bitte bei Jutta Heinke 
(Tel. 4881903) oder bei Karin Engert (Tel. 830453).
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Gemeinde Haselbach Aus dem Vereinsleben der Privilegierten 
Großkaliberschützen Haselbach e. V.

Die Vereinsmeisterschaft mit GK Pistole/Revolver fand 
am 28. September 2019 im Schützenhaus statt.
Es ergaben sich die folgenden Platzierungen:

1. Platz – Thomas Gutschker
2. Platz – Thomas Pitulle
3. Platz – Hans-Jürgen Gutschker

Ein geplanter Arbeitseinsatz war am 5. Oktober 2019.
Beim 10. Mitteldeutschen Länderkampf in Leipzig be-
legte Dr. Gunter Ebert den 5. Platz.
In Thierbach wurde am 15. September 2019 das Herbst-
pokalschießen mit VL Pistole durchgeführt. Dabei be-
legte Thomas Gutschker den 5. Platz und Dr. Gunter 
Ebert den 3. Platz.
Am 12. Oktober 2019 war im Schützenhaus Haselbach 
die Kreismeisterschaft GK Pistole/Revolver.
Die Vereinsmeisterschaft mit KK Pistole/Revolver fand 
am 13. Oktober 2019 im Schützenhaus statt.
Es ergaben sich die folgenden Platzierungen:

1. Platz – Tim Wisgalla
2. Platz – Thomas Pitulle
3. Platz – Uwe Schröder

Unser Verein nahm am Kreisschützenball des Schützen-
kreises Altenburger Land am 12. Oktober 2019 in der 
Brauerei Altenburg teil.
Andreas Arndt, Frank Eisenschmidt und Gerd Günther 
wurden für Verdienste im Schützenwesen ausgezeich-
net.
Karin Günther, Pressewart

Der Sieger Thomas Gutschker

Die drei besten Schützen

Hinweis!
Auch 2020 wird es wieder einen Wandkalender der 
Gemeinde Haselbach geben.
Näheres in der nächsten Ausgabe.
gez. Gilge, Bürgermeister

Kfz-Meisterbetrieb • Inhaber André Tietze

August-Bebel-Platz 5 • 04617 Fockendorf

autoservicetietze@googlemail.com

Funk 0163 3155293Tel.
 Fax 034343 90887

034343 90876
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Gemeinde Treben
mit den Ortsteilen Lehma, Plottendorf, 
Primmelwitz, Serbitz, Trebanz und Treben

Gemeinde Treben vermietet
3-Raum-Wohnung saniert in Plottendorf
Bad mit Wanne oder Dusche | Stellplatz
Größe:	 58,0 m²
KM:	 261,00 Euro zuzügl. BK/HK

zu erfragen in der 
VG „Pleißenaue“ Treben

– Wohnungsverwaltung – 
Telefonnummer 034343 70326

Neues von der Volkssolidarität

Begegnungsstätte Treben

Volkssolidarität Treben sagt Danke
Bei unserer diesjährigen Listensammlung haben wir wie-
der ein gutes Ergebnis erzielt. Den Spendern in Treben 
und in den Ortsteilen danken wir ganz herzlich, ebenso 
den fleißigen Helfern. Wir benutzen den Betrag für die 
Veranstaltungen für unsere Seniorinnen und Senioren.

Vorschau
Am 12. November 2019, um 14:00 Uhr, findet gemein-
sam mit der Begegnungsstätte im Rittergut in Treben 
eine Tupperparty statt.
Wir erinnern an die Adventsfahrt zur Schwarzenberg-
baude am 29. November 2019 und an unsere Weih-
nachtsfeier am 10. Dezember 2019, um 15:00 Uhr, in 
der Begegnungsstätte.
Der Vorstand

Veranstaltungsplan November 2019
Dienstag, 05.11.2019
14:00 Uhr	 Romménachmittag mit Kaffee und Kuchen  
Dienstag, 12.11.2019
14:00 Uhr	 Tupperparty mir vielen Überraschungen
Dienstag, 19.11.2019
14:00 Uhr	 Romménachmittag mit Kaffee und Kuchen
Dienstag, 28.11.2019
14:00 Uhr	 Romménachmittag mit Kaffee und Kuchen
Am Donnerstag, dem 7. November ist unser bunter Kaf-
feenachmittag. Alle sind herzlich eingeladen.
Anke Koch BGS, Naterger e. V. Ostthüringen

19. Kürbiswiegen am 5. Oktober 2019 
im Kulturhof in Lehma

Trotz des nicht ganz so schönen Wetters sind allerhand 
Besucher und Teilnehmer zum diesjährigen Kürbiswiegen 
nach Lehma gekommen.
Es wurden 52 Kürbisfrüchte zum Wiegen abgegeben, 
darunter auch der ein oder andere Exot unter den Kür-
bissorten.
Die ersten drei Preise gingen an:

1. Schellenberg, Werner	 57,5 kg
2. Duske, Ian	 35,5 kg
3. Duske, Carolin	 35,0 kg

Auch alle anderen Teilnehmer erhielten einen Preis fürs 
Mitmachen.
Ein ganz besonderer Dank gilt allen Unterstützern, Hel-
fern und Sponsoren sowie den fleißigen Kuchenbäckern, 
ohne die unser kleines Fest nicht denkbar und machbar 
wäre.
Auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr, zum 20. und wie 
immer am 1. Samstag im Oktober.
Danke sagt 
der Feuerwehr- und Heimatverein Lehma e. V.

Alle Jahre wieder, kommt die Weihnachtszeit. Diese 
schöne Regelmäßigkeit, tut uns wohl allen gut.

Weihnachtsmarkt 
in Treben am 1. Advent

1. Dezember 2019, 
ab 14:00 Uhr

organisiert vom Rittergutsverein e. V. 
 und Feuerwehrverein Treben e. V.  

in der alten Mälzerei

Der einzig kuschelig warme Weihnachtsmarkt der 
Region wird für Sie umrahmt mit einem stimmigen 
Programm im schönen Ambiente unserer alten Mäl-
zerei.
Wir laden herzlich ein zu:
•	„Die sieben Geißlein“ – 
	 Weihnachtsmärchen unterm Dach; 
	 Theaterstück von Kindern
	 für Familien, Beginn 16:30 Uhr, 
	 Eintritt frei
•	Weihnachtsmarkt im Gewölbe
•	Kaffee, Tee, Kakao und weihnachtliches Gebäck in 

unserer gemütlich warmen Kaffeestube mit weih-
nachtlichen Basteleien für die Kinder

•	Umrahmung mit weihnachtlicher Musik
•	Deftiges vom Grill auf unserer Terrasse am Ritter-

gutspark
Rittergutsverein und Feuerwehrverein Treben e. V.
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Gemeinde Windischleuba
mit den OT Bocka, Borgishain, Pähnitz, 
Pöppschen, Remsa, Schelchwitz,
Windischleuba und Zschaschelwitz

Feuerwehrverein Windischleuba Informiert

Höhepunkte Herbst 2019
Zur Vereinsausfahrt ging es dieses Jahr erst nach Chem-
nitz ins Schloss Klaffenbach. Viel Interessantes haben 
wir da bei der Führung über vergangene Zeiten und die 
Nutzung jetzt gehört. Die Geschichte reicht von Schloss-
besitzern bis Jugendwerkhof und aktuell als Museum 
mit Sonderausstellungen, Standesamt (Trauungen), und 
Mieten kann man das alles auch noch. Das Mittagessen 
im Schlosshotel rundete den Vormittag ab. 
Weiter mit Kultur ging es dann auf die Augustusburg. 
Da es dort verschiedene Museen gibt, konnte sich jeder 
nach seinem Interesse etwas aussuchen. Für einige war 
es nichts neues, aber es gibt ja ein schönes Eiskaffee, 
welches dann auch gut besucht ist. Zum Ausklang des 
gelungenen Tages fuhren wir gegen 16:00 Uhr in die FW 
Windischleuba, und bei einem Glas Sekt und Bier been-
deten wir den Sonntagsausflug. 
Dank unserem Vereinsvorsitzenden Reiner Kotthoff mit 
Anhang für die Organisation. 

Es ist bald wieder Weihnachten ...
... und wir suchen dich für das Krippenspiel an Heilig 
Abend in unserer Kirche in Windischleuba.
Möchtest du mitmachen? Dann melde dich bei 
Kerstin Reinhardt	 Tel. 0177 5779652
Juliane Kipping	 Tel. 0176 64687653
Wir freuen uns auf euch!

Oktoberfest bei der Feuerwehr
Das Fest organisiert und vorbereitet hatten der Verein 
und die aktive Wehr. Ca. 100 Besucher waren gekom-
men, dennoch hatten wir auf mehr gehofft (150 Sitz-
plätze waren da). Dass es aber trotzdem ein schöner ge-
mütlicher Abend wurde, haben uns die Gäste bestätigt. 
Termin für 2020 gibt es nicht, da im nächsten Jahr ein 
Jubiläum ansteht. 
Danke an alle die da waren
Jens Nowaczyk, FW-Verein Windischleuba
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Begegnungsstätte Windischleuba
Rückblicke

Ende Monat August war Imkermeister Herr Schulze 
nebst seiner Frau zu Gast in unserer Begegnungsstätte. 
Er erzählte uns sehr viel und interessantes über unsere 
fleißigen Bienen und erklärte anhand von Waben deren 
Bau und wie dieselben Befüllt werden. Es war für uns ein 
super lehrreicher Nachmittag. 
Wir möchten uns ganz herzlich bei Familie 
Schulze und ihren fleißigen Bienen bedanken.
Es heißt ja immer wer Bienen hat kann über 
Arbeit nicht klagen.
Im Monat September hatten wir unsere diesjährige Aus-
fahrt. Diesmal ging es auf die Burg Posterstein. Wieder 
mit dem Spruch – wenn Engel reisen – ging es los, wir 
machten uns auf den Weg mit Frau Schönlein. Wir um-
fuhren etliche Baustellen und kamen gut an.

Ein nettes Burgfräulein zeigte uns die Burg und am fet-
zigsten waren der Kerker und die Treppe im Schrank. 
Nach einer Stärkung im Dorfkrug, ging es weiter zur 
1000jährigen Eiche in Nöbdenitz und die Krönung war 
der Besuch der super tollen Eisdiele in Vollmershain. So 
eine Runde (ich meine das Wort Eisdiele) könnten wir 
jede Woche machen. Die Eisbecher waren auch der Hit. 
Frau Schönlein zeigte uns heimwärts noch den Turm auf 
dem Pfefferberg, aber da blieben wir alle sitzen im Auto. 
Den Rest kann sich ja jeder denken, ich sage nur Eisdiele. 
Recht herzlichen Dank an Frau Schönlein für diesen wun-
derschönen Tag.

Veranstaltungsplan November 2019
05.11.2019	 | 09:00 Uhr |	Muttifrühstück
06.11.2019	| 13:30 Uhr |	 gemütlicher Nachmittag
12.11.2019	 | 09:00 Uhr |	Muttifrühstück
13.11.2019	 | 13:30 Uhr |	 Kaffee und Kuchen 
19.11.2019 	| 09:00 Uhr |	Muttifrühstück
20.11.2019	 | 13:30 Uhr |	 gemütlicher Kaffeenachmittag
21.11.2019	 | 14:00 Uhr |	 Kirchgemeinde
26.11.2019	 | 09:00 Uhr |	Muttifrühstück
27.11.2019	 | 13:30 Uhr |	 gemütlicher Nachmittag
		  bei Kaffee und Stollen, im An-
		  schluss kommt Herr Schröder
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Vorschau
Am 18. Dezember 2019 schaut der Weihnachtsmann 
vorbei. Ich glaube er bringt das Engelchen Ursel mit. 
U. Ullmann, BGS Windischleuba
naterger e. V. Ostthüringen 

Neues vom Ortschronisten
Erlebtes und Entdecktes bei einem 

Dorfrundgang mit Bürgermeister Rudi 
Mäder im Jahr 1981 in Windischleuba

Die Altenburger Zeitungen berichten des Öfteren in den 
1980ziger Jahren von Errungenschaften in den Gemeinden. 
So auch 1981, was ich hier wiedergeben möchte.
„Es macht schon Spaß, wenn man durch unser Windischleuba 
geht und sehen kann, wie an vielen Häusern fleißig gebaut 
wird“, meint Bürgermeister Rudi Mäder im Jahre 1981. „Zwei 
neue Eigenheime entstanden in diesem Jahr und acht wei-
tere sind im Bau. Hinzu kommen Um- und Ausbauten an 15 
Wohnungen sowie 18 Modernisierungen. All das ist ein Er-
gebnis des Fleißes und der Eigeninitiative der Windischleu-
baer Bürger. Das z. Z. größte Vorhaben der Gemeinde aber 
ist, das die POS Hilde Coppi (Polytechnische Oberschule) bald 
ihre neue Turnhalle nutzen kann. Auch der Schuppen und das 
polytechnische Kabinett erhielten neue Fassaden. Hier ha-
ben der Hausmeister Gerhard Fischer und sein Sohn Steffen 
Fischer, Walter Geidel und Malermeister Hans Kenzia kräftig 
Hand angelegt. Die Gebäude tragen nun zur Verschönerung 
des Dorfbildes bei. 
Sorgen bereitet den Bürgermeister der Ort Pähnitz. „Man 
scheint unser Territorium mit einer Müllkippe zu verwech-
seln, denn oft finden wir ganze LKW Ladungen mit Bauschutt 
im Naherholungsgebiet Pähnitz abgekippt. Für dieses verant-
wortungslose Handeln haben wir kein Verständnis und wir 
werden deshalb energisch dagegen eingreifen“, meint Mäder. 
„Noch nicht zufriedenstellend ist die Entwässerungsanlage in 
Bocka. Um eine Lösung zu erwirken, ist die Begradigung des 
Dorfbaches notwendig. Diese Vorhaben sollen in den nächs-
ten zwei Jahren in Angriff genommen werden. Auch der Bau 
der Wasserleitung in der Thomas-Münzer-Siedlung muss vo-
rangetrieben werden.

Weitere Sorgen sind fehlende 
Krippenplätze, woran wir 
arbeiten müssen. Und auch 
ganz und gar nicht zufrieden-
stellend ist der Zustand der 
Verkaufseinrichtungen, die 
den Forderungen nach einer 
modernen Verkaufskultur 
nicht gerecht werden können. 
Wege zu finden um Probleme 
zu lösen ist immer wieder eine 
Herausforderung. 
Ein großes Ereignis wird im 
November 1981 sein, wenn 
wir mit den Gemeinden Tre-
ben, Lehma, Fockendorf und 

Gerstenberg einen Gemeindeverband gründen. Arbeitsgrup-
pen wurden gebildet, die nun einen Plan vorgelegt haben. 

Durch die Konzentration der Mittel aller am Verband betei-
ligten Gemeinden wird es möglich, auch in den kleineren 
Ortschaften kostenaufwendige Arbeiten durchzuführen. Im 
neuen Arbeitsplan stand u. a. der Ausbau und die Renovie-
rung der Schule und des Gasthofes in Treben, sowie der Bau 
eines Jugend- und Kulturzentrums in Windischleuba.
Ein Touristenmagnet ist die Jugendherberge im Schloß Win-
dischleuba. Für die Jugendlichen des Ortes besteht hier im 
begrenzten Maß die Möglichkeit an kulturellen Veranstal-
tungen in der Jugendherberge teilzunehmen. Das reicht auch, 
selbst wenn man regelmäßig die im Gasthof stattfindenden 
Diskotheken und die rege Arbeit des Filmclubs mitrechnet. Ein 
Gebäude im Schloßkomplex wird ausgebaut und bietet dann 
auch den Mitgliedern der GST Sektion Automodellrennsport 
einen geeigneten Übungsraum. Zu den sportlich Aktivitäten 
zählt auch die BSG Traktor. Neben fünf Fußballmannschaften 
besitzt sie eine Frauengymnastikgruppe und ist dabei, ge-
meinsam mit der ZBO Fockendorf, eine Volkssportfußball-
gruppe zu bilden. 
Zu einer schönen Tradition ist der jährliche Fasching gewor-
den und auf ein zünftiges Winzerfest am 17.10. freuen sich die 
Bürger der Gemeinde, welches ebenfalls die Sportfreunde der 
BSG Traktor organisieren“. 
Das Gespräch führte im September 1981 G. Auer mit Bürger-
meister Mäder. 
Anmerkung zur Turnhalle:
Die erste Ausschachtung hinter unserer Schule erfolgte im 
Jahre 1952, dann war Pause und 1956 erhielt die Gemeinde 
finanzielle Mittel für die Turnhalle. Nachdem mit den Arbei-
ten begonnen wurde, hat man den Neubau wieder abgebla-
sen. In den 1960ziger Jahren haben mehrmals die Sportler 
in eigener Initiative versucht mit den Bau der Turnhalle zu 
beginnen, aber der Rat des Kreises gab keine Zustimmung. 
Am 06.10.1978 begann man die Fundamente zu legen und 
am 01.12.1981 wurde die Turnhalle eingeweiht. 1975 bis 1977 
wurde das Sportlerhaus gebaut und der Sportplatz moderni-
siert. Der erste Sportplatz des Ortes wurde um 1927 auf dem 
Areal der heutigen Gartenanlage „Zur Stiege“ von den da-
mals begeisterten Sportlern der Gemeinde errichtet. Es fand 
ein großes Sportfest mit Umzug statt. Leider wurde dieser in 
den 1930ger Jahren wieder aufgelöst. Die Anlage kaufte der  
Aktive Sportler Meynhardt. Das Areal wurde vermessen und 
25 Parzellen gingen an interessierte Gartenliebhaber. 
Um 1900 fand für die Schuljugend der Sportunterricht auf 
dem damaligen Kirchhof statt. Im Garten des „Gasthofes zum 
Mönch“, heute Gemeindeamt, befand sich vor dem Krieg ein 
Mädchensportplatz. Die erste Unterkunft für unsere Sportler 
war das ehemalige Bahnwärterhaus. Es wurde in den 1840ger 
Jahren errichtet, als die Eisenbahn durch unsere Flur fuhr. 
Es stand auf Grund und Boden des Bauern Meyner. In ihm 
wohnte nicht nur der Bahnwärter, auch seine Familie. Als die 
Eisenbahnstrecke 1876 aufgelöst wurde, ging das Haus an 
Bauer Meyner zurück und nun wohnten in dem Haus seine 
Arbeiter und deren Familien. 1954 verließ Bauer Meyner die 
damalige DDR und ging in die BRD. Man nötigte ihn, wie alle 
Bauern, der sich neu bildenden LPG beizutreten. Das kam für 
ihn nicht in Frage und er verließ seine angestammte Scholle, 
die seit Jahrhunderten im Besitz seiner Vorfahren war. Sicher-
lich war das ein sehr schwerer Schritt für die Familie.
G. Prechtl
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Mitteilungen der Kirchgemeinden
Gottesdienste und Veranstaltungen für 

das Kirchspiel Treben mit Windischleuba, 
Gerstenberg, Rasephas und Zschernitzsch
Monatsspruch für den Monat November:
„Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“ Hiob 19,25

03.11.2019 – 20. Sonntag nach Trinitatis
„Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr 
von dir fordert: nichts als Gottes Wort halten und Liebe 
üben und demütig sein vor deinem Gott.“     Micha 6,8
09:30 Uhr	 Zschernitzsch, Einführung der Gemeinde-
	 kirchenräte Pfr. Kalder
10:45 Uhr	 Rasephas, Pfr. Kalder
10.11.2019 – Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr
„Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes 
Kinder heißen.“                                              Matthäus 5,9
09:00Uhr	 Windischleuba, Pastorin Schenk
10:15Uhr	 Treben, Pastorin Schenk
17.11.2019 – Volkstrauertag
„Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl 
Christi.“                                                       2. Korinther 5,10
09:30 Uhr	 Zschernitzsch, Past. Schenk
24.11.2019 – Ewigkeits-/ Totensonntag
„Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter 
brennen.“                                                           Lukas 12,35
09:00 Uhr	 Windischleuba m. Hlg. Am, Past. Schenk
10:15 Uhr	 Fockendorf Friedhof, Lekt. Pon.-Schmale
09:30 Uhr	 Zschernitzsch m. Hlg. Am., Präd. Kamprath
10:45 Uhr	 Rasephas, m. Hlg. Am., Past. Schenk
14:00 Uhr	 Gerstenberg, m. Hlg. Am., Pfarrer Kalder 
1.12.2019 – 1. Advent
„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein 
Helfer.“                                                               Sacharja 9,9
14:00 Uhr	 Zschernitzsch musikalischer Gottesdienst
	 mit Adventsmarkt, Pfr. Kalder
Pflegeheim Abg-Nord: 19.11.2019, 10:00 Uhr
Pflegeheim Plottendorf: 21.11.2019, 10:00 Uhr
Gemeindekreise Windischleuba: 
21.11.2019, 14:00 Uhr, im Gemeindehaus,
Frauentreff Zschernitzsch:
20.11.2019, 18:00 Uhr, Pfarrhaus, 
Gemeindekreis Zschernitzsch: 
14.11.2019, 14:00 Uhr, Pfarrhaus
Herzliche Einladung zur Kindergemeinde immer don-
nerstags, 15:30 Uhr, im Pfarrhaus. 
Konfirmandenunterricht für die 7. Klasse findet donners-
tags, 17:30 Uhr, mit Pfr. Kalder statt. Für die 8. Klasse frei-
tags, 16:00 Uhr, im Pfarrhaus Treben mit Pastorin Schenk.
Adventsbastelnachmittag im Pfarrhaus Treben: 
Donnerstag 28.11.2019, 17:00 Uhr. Bastelzubehör kann 
auch mitgebracht werden.

Herzliche Einladung zu besonderen Zu-
sammenkünften in der Kirche Bocka bzw. 

im Ev.-Luth. Kirchspiel Kohrener Land
03.11.2019 – 20. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Uhr	 Kirchweih-Festgottesdienst in Altmörbitz
10:15 Uhr	 Kirchweih-Festgottesdienst in Kohren-Sahlis
10.11.2019 – Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres
10:15 Uhr 	 Kirchweih-Festgottesdienst in Gnandstein
11.11.2019 – Montag - Martinstag
17:00 Uhr	 Martinsfest in Kohren-Sahlis
17.11.2019 – Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres 
10:15 Uhr 	 Kirchweih-Festgottesdienst mit Gedenken 

der Trauernden in Bocka
15:00 Uhr	 Bittgottesdienst für den Frieden in Kohren-

Sahlis (vorher Gedenken am Mahnmal)
20.11.2019 – Buß- und Bettag
10:15 Uhr	 Gottesdienst in Rüdigsdorf
24.11.2019 – Ewigkeitssonntag
09:00 Uhr	 Gottesdienst mit Gedächtnis 
	 der Verstorbenen in Altmörbitz 
10:15 Uhr	 Gottesdienst mit Gedächtnis
	 der Verstorbenen in Gnandstein
14:00 Uhr	 Gottesdienst mit Gedächtnis 
	 der Verstorbenen in Kohren-Sahlis
Friedensdekade unter dem Motto „FRIEDENSKLIMA“
Jeweils nach dem Abendläuten um 18:00 Uhr Andach-
ten in folgenden Kirchen:
Dienstag,	 12.11.2019 in Bocka
Mittwoch,	 13.11.2019 in Gnandstein
Donnerstag,	14.11.2019 in Rüdigsdorf
Freitag,	 15.11.2019 in Altmörbitz
Montag,	 18.11.2019 in Kohren-Sahlis
Schon jetzt eine herzliche Einladung für den 1. Advent
Am Sonntag, dem 1. Dezember 2019, um 16:00 Uhr, la-
den wir zu einer „Adventsmusik im Kerzenschein“ in un-
sere Kirche nach Bocka ein. Es erklingen Advents- und 
weihnachtliche Klänge mit dem Chor sowie Instrumenta-
listen aus dem Kirchspiel und unserer Kantorin Dorothea 
Franke.

Krippenspielproben in Treben:
Freitag, dem 08.11.2019, 16:00 Uhr
Wir danken allen Gebern von Erntegaben und allen Hel-
ferinnen und Helfern bei der Ausgestaltung unserer dies-
jährigen Erntedankfeste von Herzen!
„Du wendest dich denen zu, die dich suchen, nimmst 
alle auf, die sich bei dir bergen. Lass dich finden, wo 
alles verloren ist. Wo alles zusammenbricht, bleib nicht 
fern. Komm zur Sprache in den Worten, mit denen wir 
Frieden stiften.“                                              Sytze de Vries
Behüte Sie Gott!
Ihre Pastorin Elke Schenk
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Ein Wandertag auf Rädern
Die Kinder der Klasse 1 b möchten sich bei Herrn Remus, 
Frau Schatz und den fleißigen Helfern recht herzlich be-
danken. 

Die Grundschüler aus Windischleuba erlebten am Mon-
tag, dem 23. September 2019 einen besonderen Wan-
dertag. 
Sie lernten den verantwortungsvollen Beruf eines Bus-
fahrers kennen. Zusätzlich erfuhren sie, wie viele Arbei-
ten notwendig sind, damit täglich die Schulbusse sauber 
und pünktlich im Altenburger Land unterwegs sein kön-
nen. Dankeschön! 
K. Hinzer 

Schulnachrichten

Schulnachrichten Grundschule Windischleuba

Schulanmeldungen 1. Klasse 
 für das Schuljahr 2020 / 2021

Alle Kinder des Schulbezirkes Windischleuba, die ein-
schließlich 1. August 2020 sechs Jahre alt sind, sind in 
der Woche von 

Montag, dem 9. Dezember  
bis Freitag, dem 13. Dezember 2019

im Sekretariat der Grundschule anzumelden.
Vorzeitige Aufnahme: 
Ein Kind, das am 30. Juni 2019 mindestens 5 Jahre alt ist, 
kann auf Antrag der Eltern vorzeitig in die Schule aufge-
nommen werden. Die Entscheidung trifft der Schulleiter 
im Benehmen mit dem Schularzt.
Anmeldetermine: 
Sie können Ihr Kind am
Montag, 	 09.12.2019 von 07:00 – 14:00 Uhr
Mittwoch, 	11.12.2019 von 12:00 – 17:00 Uhr
Freitag, 	 13.12.2019 von 07:00 – 13:00 Uhr
im Sekretariat der Grundschule Windischleuba anmel-
den.
Zur Anmeldung bitten wir Sie die Geburtsurkunde oder 
das Familienstammbuch, sowie ggf. gerichtliche Sorge-
rechtsbeschlüsse mitzubringen.
Die erste Elternversammlung für die Eltern der Schulan-
fänger findet am 

Montag, dem 18. November 2019, um 18:00 Uhr,
in der Aula der Grundschule Windischleuba statt.
Zum Schulbezirk Windischleuba gehören die Orte/bzw. 
Ortsteile: Windischleuba, Windischleuba/Schafteich, 
Borgishain, Remsa, Schelchwitz, Bocka, Pöppschen, 
Zschaschelwitz, Pähnitz, Treben, Plottendorf, Gersten-
berg, Pöschwitz, Serbitz, Primmelwitz, Fockendorf, 
Pahna, Haselbach, Trebanz und Lehma.
gez. A. Naumann, Schulleiterin

Herzlichen Dank 
möchte ich Allen sagen, die so reichlich Erntegaben in 
unsere Kirche gebracht haben. Wir als Kirchgemeinde 
waren total überrascht und konnten somit unsere Kirche 
festlich schmücken. 
Die Erntegaben sind nun bereits an die Initiatoren „Ru-
mänienhilfe“ weitergeleitet. Auch dort war die Freude 
über so viele Gaben groß.
PS: Ausführliche Informationen zum Geschehen im Kirch-
spiel finden Sie im Kirchennachrichtenblatt, das in den 
Kirchen ausliegt oder über unsere Kuratorin Frau Reißky 
erhältlich ist. Ebenso sind viele lohnenswerte Ereignisse 
über die Homepage Kirche im Leipziger  Land „kreuzfi-
del“ zu entdecken.
Mit Ihren Fragen oder Anliegen können Sie sich an das 
Pfarramt in Kohren-Sahlis wenden (Tel. 034344 61209) 
bzw. direkt an Pfr. M. Ellinger (Tel. 034344 61406) oder 
die Kirchgemeindevertretungen vor Ort kontaktieren!
Herzliche Grüße 
im Namen aller ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter
Gisela Reißky

Matthias Schuster, Luckaer Str. 23, 04603 Windischleuba
Thomas Fritzsche

Fliesen
Fritzsche

Fliesenlegermeister

Besuchen Sie unsere 
eigene Ausstellung!

Dorfring 19
OT Pähnitz/04603 Windischleuba

Tel. 03447/891762
www.fliesenfritzsche.de

Beratung • Verlegung • Verkauf
Kleinstreparaturen • Natursteinverlegung

Putz- und Mauerarbeiten
Wohnungsum- u. -ausbau

3-D-BADPLANUNG

Dacharbeiten aller Art
Fassadenbekleidung
Spenglerarbeiten Dachdeckermeister

Armin Walter
Dorfring Nr. 13 • 04603 Pähnitz

Tel./Fax 03 447/834751 • Mobil 01 77/ 53 83 42 0
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SCHNEIDER
Bauschlosserei

seit 1853

Leipziger Str. 5
04603 Zschaschelwitz
Tel. 03447/834486
Fax 03447/830210

• Treppenkonstruktion • Sicherheitsgitter • Geländer • Abdeckungen
• Edelstahlverarbeitung • Brandschutztüren • Tor- und Zaunanlagen

• Dachstuhlsanierung und -verstärkungen • Balkonanlagen
• Stahlkonstruktionen aller Art • Normstahl: Tore, Türen & Antriebe

Heizung - Lüftung
Sanitär - Wartung

Dorfstr. Nr. 11 • 04617 Fockendorf/OT Pahna

Olaf Peters
Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister

op
he

iz
un

g@
gm

x.
de

Tel. 034343/54274 • Funk 0171/7133477

Redaktion Dr. Eberhard Mensing

Kuscheln macht glücklich!
Die kalte und dunkle Jahreszeit legt 
sich bei vielen Menschen auf die Psy-
che. Dadurch können unsere Abwehr, 
das Immunsystem und damit unsere 
Gesundheit gefährdet werden. Der 
Bewegungsdrang geht zurück, man 
verzieht sich lieber ins Warme. 

Aber gerade in der lichtarmen Zeit sollte die Bewegung 
im Freien, mit ausreichender Sauerstoffzufuhr, gewähr-
leistet sein. 
Packen Sie sich warm ein, vergnügen Sie sich eine 
Stunde in der Kälte, beim Eisstockschießen, Schlitt-
schuhlaufen oder Skilanglauf! Oder gehen Sie mit 
flottem Schritt in sicherem Gelände spazieren! Sehen 
Sie die kalte Jahreszeit einfach positiv! Suchen Sie posi-
tive Erlebnisse! Begegnen Sie der Kälte und Dunkelheit 
nach dem Sport mit einem gemütlichen Abend bei Ker-
zenschein, bei einem Glas Wein und einem guten Buch 
oder noch besser: Mit Ihrer lieben Frau auf dem Sofa! 
Dann dienen Sie Ihrer Gesundheit am besten!
Viele Menschen haben hohe Doppelbelastung durch 
Beruf und Familie!
Aber nicht jeder kann sich diesen „Luxus“ leisten. Die 
meisten Menschen müssen gerade in den ersten Mo-
naten des neuen Jahres sehr viel mehr arbeiten als in 
der übrigen Jahreszeit. 
Aber nicht nur im Beruf, nein, gerade im Privatleben 
geraten viele Menschen in Bedrängnis! Denken Sie nur 
positiv! Befassen Sie sich mit den schönen Dingen des 
Lebens! Kuscheln Sie und genießen Sie das, was Sie sich 
im Laufe des Jahres erworben haben! 

Wichtig für Nerven und 
Muskeln – Phosetamin!
Es ist allgemein bekannt, 
dass Magnesium in un-
serem Körper gegen Er-
schöpfung eingesetzt wird. 
Weniger bekannt ist, dass 

Magnesium in der Kombination mit Kalium, Calcium 
und Eilecithin den idealen Anti-Stressfaktor für Nerven 
und Muskeln bildet. Diese Kombination findet sich z.B. 
in Phosetamin NE!
Die stressbelasteten Zeiten können so wesentlich leich-
ter bewältigt werden. Auch gutes Zeitmanagement ver-
hindert die stressigen Phasen. Man sollte  nicht alles auf 
den „letzten Drücker“ verschieben! Und – man sollte 
die Freizeit genießen können! Mit Phosetamin gelingt 
Ihnen das sicher gut, denn Sie sind auf den Stress so 
gut vorbereitet, dass Sie ihn gar nicht mehr bewusst 
wahrnehmen! Fragen Sie Ihren Apotheker nach Phose-
tamin!
Dr. Dr. Eberhard Mensing
Prof. für Sport- und Gesundheitswissenschaften
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Individuelle Möbelanfertigung nach Kundenwunsch
Diese Möglichkeit bietet Ihnen der Möbelhersteller AREA Systemmöbel aus 
Serbitz. Ihren Vorstellungen sind keine Grenzen gesetzt und eröffnen Ihnen 
unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Sie wählen das Design und die Ausstat-
tung Ihrer Möbel. AREA visualisiert Ihre Idee am Computer und bietet Ihnen 
so die Möglichkeit, eine genaue Vorstellung Ihrer zukünftigen Einrichtung und 
einen preislichen Überblick zu bekommen.
In der firmeneigenen Werkstatt können alle Teile individuell angefertigt wer-
den. Von Vorteil ist dieses Prinzip vor allem bei Einbau-Schränken, Raumtei-
lern, Badmöbeln und Einbauküchen. Neben der Eigenanfertigung werden 
auch Küchen der Hersteller Nobilia und Impuls preisgünstig fachgerecht ge-
plant und montiert. 
Die Gestaltungsmöglichkeiten mit AREA sind schier unendlich. Neben Standard-
lösungen wird jeder noch so außergewöhnliche Möbelwunsch realisiert.
Sind Sie neugierig geworden, welche erstaunlichen Lösungen und Ideen das 
AREA-Team noch parat haben? Einige eindrucksvolle Beispiele finden Sie auf 
der firmeneigenen Homepage oder Sie fragen direkt bei AREA nach. 

AREA bietet Ihnen 10 Jahre Garantie (au-
ßer auf Elektrogeräte) und das Gefühl 
von Einzigartigkeit.

Serbitz Nr. 35 | 04617 Treben
Tel.: 034343 54793 | www.area-system.de

Elektro ReimElektro Reim
Elektromeister Maik Reim
Knausche Str. 7
04617 Gerstenberg

Mobil: 0177 8071583 | Fax: 03447 833175
e-mail: maik-reim@t-online.de
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Licht- und Kraftanlagen    Elektroheizungen
SAT-Anlagen    E-Check Telefonanlagen

Blitz- und Überspannungsschutz EIB

R Elektroinstallationen aller Art
Betrieb der Elektroinnung

Altenburger Straße 13 • 04617 Haselbach
Tel. 034343 51603 • Fax 034343 54718

Funk 0174 9016742

Andreas Müller

E-Mail: elektro.mueller.haselbach@googlemail.com
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04617 Gerstenberg
Mühlstraße 54

Telefon 0177 / 53 85 520
Fax 03447 / 83 61 61

Pflasterarbeiten

Bauelemente

Trockenbau

Hausmeisterdienste

Garten- und
Landschaftsgestaltung

Sanitärinstallation

• Trockenbau
• Raumausstatter
• Fliesen-, Platten- und Mosaikleger

Neue Siedlung 10
04617 Haselbach

Tel.   034343-55798
Fax  034343-55799
Mobil 01520-8523541

Stefan GilgeStefan Gilge

Mo. – Fr. 08:00 – 18:00 Uhr
Sa. 09:00 – 12:00 Uhr

Tel. 034343 7100 Unser Motto seit mehr als 28 Jahren: fair - freundlich - gut

Autohaus Serbitz e.K.
Serbitz 19 g
04617 Treben

DIE KFZ-FACHWERKSTATT in Ihrer Nähe
Besuchen Sie uns im Internet: www.autohaus-serbitz.de

Nissan Micra
1,0 IG-T N-Connect

Fiat 500 1,2i Lounge
Panoramadach, Navi

2 x Opel Corsa 1,4i Design 
Line Color Edition

3 x Toyota Verso Advance 
1,6i, 7-Sitzer

Microcar -Legier- MGO 3 
Highland X

ab10.990,- €12.990,- € 9.990,- € 17.990,- € 7.990,- €

EZ: 12/2018, 19 – 21 Tkm, 
74 KW (101 PS), Kraftstoff: Benzin,
TÜV/AU: Neu bei Kauf

EZ: 04/2017, 51 – 53 Tkm, 
51 KW (69 PS), Kraftstoff: Benzin, 
TÜV/AU: Neu bei Kauf

EZ: 12/2018, 7 – 11 Tkm, 
66 KW (90 PS), Kraftstoff: Benzin, 
nächste HU: 12/2021

EZ: 07/2016, 45.412 km, 4 KW (5 PS),
Kraftstoff: Diesel (3 l/100 km), 
TÜV: nicht notwendig

EZ: 05/2018, 53 – 59 Tkm, 
109 KW (130 PS), Kraftstoff: Benzin, 
nächste HU: auf Wunsch neu

Keyless go – Schlüsselloses Tür-
öffnen und Starten, Klimaautoma-
tik, Tempomat, Navi, Sprachsteu-
erung für Telefon, Radio usw., 
Regensensor, Einparkhilfe hinten 
mit Kamera, Start-Stopp-Auto-
matik, Licht-AN-Automatik, Apple 
CarPlay, BC, DZM, el. verstellbare- 
und anklappbare Spiegel, 4 x el. 
FH, 6 x Airbag, ATA, ABS, ESP, 
ASR, TCS, Bremsassistent, NSW, 
LED-Tagfahrlicht, Notrad, 16“- 
Alu-Räder u. v. m.

Mwst. ausweisbar! Mwst. ausweisbar!Mwst. ausweisbar!

Automatikgetriebe, Klimaauto-
matik, Tagfahrlicht, 7 x Airbag, 
ABS, ESP, BC, 16“-Alu-Felgen, 
höhenverstellbares Multifunk-
tions-Leder-Lenkrad, ATA, DZM, 
Sportsitze, Telefonfreisprechein-
richtung, Chrom-Paket, Nicht-
raucherpaket, Colorverglasung, 
klappbare Rücksitzbank, Reifen-
druckkontrollsystem, u. v. m.
Verbrauch nach ECE (l/100 km): 
innerorts 6,3 • außerorts 4,3 • gesamt 
5,0 / CO2-Emiss.: 115 g/km

Klimaautomatik, Tempomat, 
Berganfahrassistent, NSW, 
Sportschalensitze, ABS mit Kur-
venbremskontrolle (CBC) und 
Bremsassistent, BC, 6 x Airbag, 
ESP, EBV, Lackierung zweifarbig, 
TC - Plus, 17“-Alu-Räder, Radio  
MP3 m. AUX, USB und Bluetooth-
Freisprecheinrichtung, Licht-AN-
Automatik, Regensensor, Sitz- + 
Lenkradheizung, PDC mit Rück-
fahrkamera, el. Fensterheber mit 
Einklemmschutz, u. v. m.

BI-Xenon, Spurwechselwarnassis-
tent, Abstandswarner, Klimaauto-
matik, Regensensor, Tempomat, 
Licht-AN-Automatik, Rückfahrka-
mera, Panoramadach, Bremsassis-
tent, NSW, LED-Tagfahrlicht, ESP, 
ASR, ABS, Alu-Felgen, 6-Gang-Ge-
triebe, 9 x Airbag inkl. Knieairbag 
Fahrer, BC, Berganfahrhilfe (HAC), 
Radio CD mit USB und AUX-Schnitt-
stelle, Bluetooth-Freisprechein-
richtung, WIL (Schleudertrauma-
Schutzsystem) vorne, u. v. m.

Zweizylinder Diesel 4-Takt mit 
el. geregelter Direkteinspritzung,
alle Inspektionen vollständig von 
Vertragswerkstatt durchgeführt, 
Licht-Aus-Alarm, Scheibenbrem-
sen vorne/hinten, LED-TFL, NSW, 
Dachreling, Star tverhinderung 
bei eingelegter Fahrstufe mit 
Warnton, ZV mit FB, Ein-Schlüs-
sel-System, Reifenpannenset, 
letzte Inspektion 18.04.2019 
bei 41.626 km, Probefahrt je-
derzeit gerne u. v. m.

Mwst. ausweisbar! nicht Mwst. ausweisbar!

Herstellergarantie 

bis 20. Dezember 2021,

38,- € Kfz-Steuer/Jahr
7“-Monitor m. Touchscreen

Nebelscheinwerfer
Navigationssystem über 

Handyverbindung (CarPlay)
Herstellergarantie 

bis Mai 2021

keine AU nötig • keine Umweltplakette 
erforderlich • keine KFZ-Steuer • NUR 
Versicherung wie beim Moped/Roller 
ca. 90 Euro/Jahr • aus 1. Hand •
Einparkhilfe hinten • + 400,- € für 4 
Sonder-Räder-Winter auf  Stahlfelge 
mit Radzierblenden 

Leichtkraftfahrzeug, Klasse AM 

(Mopedführerschein) genügt


